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Jahresabschluss 2022 der 
Technischen Betriebe Velbert Anstalt öffentlichen Rechts 

 
Mit einstimmigem Beschluss des Verwaltungsrates der Technischen Betriebe Velbert Anstalt öffentlichen 
Rechts in seiner Sitzung vom 23.11.2023 wurde der Jahresabschluss 2022 der Technischen Betriebe 
Velbert Anstalt öffentlichen Rechts wie folgt festgestellt: 
 
1.) Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Velbert AöR für das Wirtschaftsjahr 2022 

 
wird 

 
in der Bilanzsumme mit 379.335.586,36 € 

 
und einem 

 
Jahresgewinn in Höhe von 4.215.946,73 € 

 
festgestellt. 

 
 Der Jahresgewinn in Höhe von 4.215.946,73 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt 
 
2.) Dem Vorstand wird für das Wirtschaftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 

 
 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Technische Betriebe Velbert Anstalt des öffentlichen Rechts 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Technische Betriebe Velbert Anstalt des öffentlichen 
Rechts - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Technischen Betriebe Velbert Anstalt des öffentlichen Rechts für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 

Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts 
(Kommunalunternehmensverordnung — KUV NRW) i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 2022 sowie seiner 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften sowie den Vorschriften der KUV NRW und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB und i.V.m. § 27 Abs. 2 KUV NRW und § 114a Abs. 10 der Gemeindeordnung für das Land 
NRW (GO NRW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öf-
fentlichen Rechts des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Verordnung über kommu-
nale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts des Bundeslandes Nord-
rhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Verordnung über kommunale Unterneh-
men und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-
bringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Verordnung über kommunale Un-
ternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
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sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 27 Abs. 2 KUV und § 114a Abs. 10 GO NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter 

— falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als 
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt 
abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Anstalt ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-
chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
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Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Wuppertal, den 8. November 2023 

Breidenbach und Partner PartG mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 
 

 gez. Kroniger gez. Strauß 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 
 
 

 

Bekanntmachungsanordnung 
Der vom Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Velbert Anstalt öffentlichen Rechts (TBV 
AöR) festgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2022 der TBV AöR wird hiermit gemäß § 
27 Absatz 3 KUV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Velbert, den 08.12.2023 
gez. Dirk Lukrafka 
Verwaltungsratsvorsitzender 
 
Der Jahresbericht und der Lagebericht der Technischen Betriebe Velbert Anstalt öffentlichen 
Rechts für das Wirtschaftsjahr 2022 sind bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlus-
ses einzusehen bei den  

Technischen Betrieben Velbert AöR 
Am Lindenkamp 33, 42549 Velbert, Zimmer 1.34 

von Montag – Mittwoch von 08:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Donnerstags 08:00 Uhr – 17:45 Uhr 
Freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr  

-------------------------------------------------- 
 

Technische Betriebe Velbert AöR      Velbert, den 08.12.2023 
Der Verwaltungsratsvorsitzende 
 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses der  
Technischen Betriebe Velbert Anstalt öffentlichen Rechts (TBV AöR) 

für das Wirtschaftsjahr 2022 
 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut der Gewinn- und Verlustrechnung der TBV AöR für 
das Wirtschaftsjahr 2022 mit dem Beschluss des Verwaltungsrates der Technischen Betriebe 
Velbert Anstalt öffentlichen Rechts vom 08.11.2023 (Vorlage 493/2023) übereinstimmt und 
gemäß § 27 Absatz 3 KUV ortsüblich bekanntgemacht worden ist. 
 
gez. Dirk Lukrafka 
Verwaltungsratsvorsitzender 
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Satzung zur Änderung der Satzung  
zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltungsgebühren  

gemäß § 64 Landeswassergesetz NRW  
(Gewässerunterhaltungsgebührensatzung) 

der Stadt Velbert 
vom 14.12.2023 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 412), der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), der §§ 39 - 42 des Wasserhaushaltsgesetzes 
des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBI. I 2009, S.2585 
ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901), der §§ 61 
- 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Än-
derung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470) und 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19.02.1987 (BGBI. l. 1997, S. 602), zuletzt 
geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 05. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), in den jeweils 
gültigen Fassungen, hat der Rat in seiner Sitzung vom 12.12.2023 folgende Änderungssatzung be-
schlossen: 
 

Artikel 1 
Der § 5 der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Landeswasser-
gesetz NRW (Gewässerunterhaltungsgebührensatzung) erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 5 
Gebührensatz 

Der Gebührensatz beträgt: 
für befestigte Flächen von Grundstücken pro m² und Jahr 0,0540 €, 
für übrige Flächen von Grundstücken pro m² und Jahr 0,0014 €. 
 

Artikel 2 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 

eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß bekannt ge-

macht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Velbert, den 14.12.2023 

gez. Dirk Lukrafka 

Bürgermeister 
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Satzung der Stadt Velbert  
über die abweichende Erhebung von Gebühren  

für Amtshandlungen des Standesamtes  
nach dem Personenstandsgesetz 
(Gebührensatzung Standesamt) 

vom 15.12.2023 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GONRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), in Kraft getreten am 31. Dezember 
2013, sowie des §2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, (GebG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 566), und der §§ 1, 
2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (GV.NRW. S. 687), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. 
NRW. S. 687), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Velbert in seiner Sitzung 
am 22.06.2015 folgende Gebührensatzung für Standesamtsleistungen beschlossen, welche zu-
letzt durch Beschluss des Rates am 12.12.2023 geändert wurde. 
 

§1 
Gegenstand der Satzung 

(1) Für Amtshandlungen des Standesamtes der Stadt Velbert nach dem Personenstandsgesetz 
werden von der Tarifstelle 2.2.2 der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Nordrhein-
Westfalen (AVerwGebO NRW) abweichende Gebührensätze festgelegt. 

 
(2) Die Gebühren werden nach dem als Anlage zu dieser Satzung gehörenden Tarif erhoben. 
 
(3) Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Nordrhein-

Westfalen (AVerwGebO NRW) unberührt. 
 

§2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 

Gebührentarif Standesamt 
 
1 Eheschließung 
 
1.1  Prüfung der Ehevoraussetzungen bei der Anmeldung der Eheschließung oder bei der Ausstel-

lung eines Ehefähigkeitszeugnisses: Euro 60 
 
1.2  Prüfung der Ehevoraussetzungen, wenn ausländisches Recht zu beachten ist: Euro 100 
 
1.3  Vornahme der Eheschließung durch ein anderes als das für die Anmeldung der Eheschlie-

ßung zuständige Standesamt: Euro 60 
 
1.4  Vornahme der Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamtes, aus-

genommen bei lebensgefährlicher Erkrankung eines Erklärenden: Euro 160  
 
1.5  Vornahme der Eheschließung außerhalb der Räume des Standesamtes, ausgenommen bei 

lebensgefährlicher Erkrankung eines Erklärenden, Servicezuschlag: Euro 90 
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1.6  Erteilung eines Ehefähigkeitszeugnisses bei Beteiligung ausländischen Rechtes: Euro 100  
 
1.7  Erteilung eines Ehefähigkeitszeugnisses für Personen, die hinsichtlich der Ehevoraussetzun-

gen deutschem Recht unterliegen: Euro 60 
 
1.8  Beschaffung eines Ehefähigkeitszeugnisses für einen Ausländer (Österreich / Schweiz / Luxem-

burg): Euro 60  
 
1.9  Servicegebühr für die Reservierung eines Eheschließungstermins vor der gesetzlich einge-

räumten Frist zur Anmeldung der Eheschließung: Euro 50 
 
1.10  Individuelle Beratung bei Auslandsbeteiligung bei Beantragung eines Befreiungsverfah-

rens von der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses: Euro 25 
 
1.11  Portokosten bei Einschreiben: Euro 5 
 
 
2 Namensrechtliche Erklärungen 
 
2.1  Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung oder Zustimmung zur Na-

mensführung auf Grund familienrechtlicher Vorschriften oder Vorschriften über die Anglei-
chung von Namen: Euro 30 

 
2.2  Erteilung einer Bescheinigung über eine Namensänderung oder über eine namensrechtliche 

Erklärung: Euro 16 
 
2.3  Beglaubigung oder Beurkundung einer Erklärung zur Neubestimmung der Reihenfolge der 

Vornamen: Euro 30 
 
2.4  Beglaubigung oder Beurkundung einer Erklärung zur Geschlechtsangabe und Vorna-

mensführung bei Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung: Euro 30 
 
 
3 Sonstige Amtshandlungen 
 
3.1  Nachträgliche Beurkundung einer Eheschließung, einer Begründung der Lebenspartnerschaft 

oder einer Geburt im Ausland nach §§ 34 bis 36 PStG: Euro 60 
 
3.2  Nachträgliche Beurkundung eines Sterbefalles nach § 36 PStG: Euro 30 
 
3.3  Aufnahme einer Niederschrift über eine eidesstattliche Versicherung: Euro 30  
 
3.4  Erteilung einer Personenstandsurkunde gemäß § 55 PStG: Euro 16 
 
3.5  Für ein zweites oder jedes weitere Exemplar einer Personenstandsurkunde, einer Abschrift 

oder eines Auszuges, wenn es gleichzeitig beantragt und in einem Arbeitsgang hergestellt 
wird, die Hälfte der Gebühr von Nr. 3.4 

 
3.6  Auskunft oder Einsicht in ein Personenstandsregister: Euro 8 
 
3.7  Auskunft aus einer oder Einsicht in eine Sammelakte: Euro 10 
 
3.8  Suchen eines Eintrags oder Vorgangs, wenn hierfür zum Aufsuchen notwendige Angaben 

nicht gemacht werden können, je nach Aufwand: Euro 20 bis 80  
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3.9  Eintragung in ein internationales Stammbuch der Familie: Euro 16 
 
3.10  Aufnahme eines Antrags für die Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer 

Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung: Euro 80 
 
3.11  Berichtigung nach Abschluss einer Beurkundung einschließlich der zu stellenden Berichti-

gungsanträge, wenn der zu berichtigende Fehler vom Anzeigepflichtigen verschuldet wurde: 
Euro 75 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Verordnung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzungsänderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Velbert, den 15.12.2023 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
 

------------------------------------------------- 
 

Änderung der Satzung 
über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen 

auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen  
in der Stadt Velbert 

- Sondernutzungssatzung - 
vom 19.12.2023 

 
Aufgrund der §§ 18, 19 und 19 a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NRW. S. 1028, ber. 1996 
S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 1. Februar 
2022 (GV. NRW. S. 122) und des § 8 Abs. 1 und 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
02.03.2023 (BGBl. I S. 56) m. W. v. 09.03.2023, § 1 Abs. 3 KAG NRW vom 21.10.1969 (GV. NRW. 
S 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063) 
und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. 
April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Velbert in seiner Sitzung am 12.12.2023 folgende 
Satzung beschlossen: 
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§ 1 
In § 5 Abs. 2 wird hinter Satz 1 folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
 
„Es ist maximal eine Werbeanlage, mit einer Gesamtfläche von nicht mehr als 1 qm zulässig.“ 
 

§ 2 
Im Gebührentarif gemäß § 9 Absatz 1 der Sondernutzungssatzung wird unter Ziff. 1 die Gebühren-
höhe folgender Tarifstelle wie folgt festgelegt: 
 
„c)  Restauration, Bewirtung:   

 Aufstellen von Tischen und Stühlen 0,00 – 5,00 Euro / qm / Monat 
 

 Saisonpreis (01.03 bis 31.10.) 0,00 – 10,00 Euro / Sitzplatz  
  (max. 2 qm) 
 

 Terrassen und Windschutzwände 0,00 – 1,50 Euro / qm / Monat 
  (außerhalb der Saison) 

 
d) Werbung 0,00 – 10,00 Euro / Anlage / qm / Monat 

 Kundenstopper, Plakatständer, Dreiecksständer, Werbesegel 

 Litfaßsäulen, Uhrensäulen, Plakatwände 

 Werbe- und Informationsstände 

 Großflächenwerbung 

 Planen mit Werbeaufdrucken 

 Fahrradständer mit Werbeflächen 

 oder vergleichbare mobile Werbeträger“ 
 

§ 3 
Im Gebührentarif gemäß § 9 Absatz 1 der Sondernutzungssatzung wird unter Ziff. 9 hinter Satz 1 
folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

 
„Dies gilt nicht für die Erlaubnisse gemäß Ziff. 1 c) und d) des Gebührentarifs.“ 

 
§ 4 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Verordnung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzungsänderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Velbert, den 19.12.2023 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 
zur Festsetzung der zugelassenen Öffnungszeiten 

zum Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen in 
Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten im Jahr 2024 

vom 18.12.2023 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 in Verbindung mit § 1 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöff-
nungsVO) vom 21. November 2006 in der jeweils geltenden Fassung wird gemäß Ratsbeschluss 
vom 12.12.2023 für die Stadt Velbert folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen. 
 

§ 1 
Verkaufsstellen im Stadtteil Neviges in den Grenzen bis zum 31.12.1974 dürfen im Jahr 2024 an 
den nachfolgend aufgeführten 40 Sonn- und Feiertagen zum Verkauf von Devotionalien und Waren 
zum sofortigen Verzehr, frischen Früchten, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen ab 13.00 Uhr bis 
zur Dauer von acht Stunden geöffnet sein 
 

21. und 28. Januar 
18. und 25. Februar 

10., 17. Und 24. März 
07., 14., 21. und 28. April 

05., 12. und 26. Mai 
02., 09., 16., 23. und 30. Juni 

07., 14., 21. und 28. Juli 
04., 11. und 18. August 

01, 08., 15., 22. und 29. September 
06., 12., 20. und 27. Oktober 

03. und 10. November 
01., 08. und 15. Dezember 

 
§ 2 

Verkaufsstellen im Stadtteil Langenberg in den Grenzen des historischen Stadtkerns dürfen im Jahr 
2024 an den nachfolgend aufgeführten 40 Sonn- und Feiertagen zum Verkauf von Büchern und 
Waren zum sofortigen Verzehr, frischen Früchten, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen ab 13.00 
Uhr bis zur Dauer von acht Stunden geöffnet sein: 
 

21. und 28. Januar 
18. und 25. Februar 

10., 17. Und 24. März 
07., 14., 21. und 28. April 

05., 12. und 26. Mai 
02., 09., 16., 23. und 30. Juni 

07., 14., 21. und 28. Juli 
04., 11. und 18. August 

01, 08., 15., 22. und 29. September 
06., 12., 20. und 27. Oktober 

03. und 10. November 
01., 08. und 15. Dezember 

 
§ 3 

Ordnungswidrig handelt, wer entgegen der §§ 1 und 2 Verkaufsstellen öffnet bzw. Waren zum ge-
werblichen Verkauf oder Waren außerhalb der genannten Warengruppen anbietet. Die Inhaber der 
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geöffneten Verkaufsstellen sind verpflichtet, die Verkaufszeiten und die zum Verkauf zugelassenen 
Waren an der Verkaufsstelle gut sichtbar bekannt zu geben.  
 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 13 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit 
einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.  
 

§ 4 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Velbert in Kraft.  
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Verordnung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Velbert, den 18.12.2023 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
 

------------------------------------------------------------- 
 

Gebührensatzung 
für die öffentliche Abfallentsorgung in der Stadt Velbert 

(Abfallentsorgungs-Gebührensatzung) 
vom 13.12.2023 

 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentli-
chen Rechts (TBV AöR), hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 aufgrund der §§ 1,2,4,6 und 7 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen v. 21.Oktober 1969 (GV. NW. 
S.712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Dezember 2022 (GV. NRW.S.1063), der §§ 5 und 9 
des Kreislaufwirtschaftsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen v. 21. Juni 1988 (Landeskreislauf-
wirtschaftsgesetz - LKrWG , GV. NW. S.250), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Februar 2022 
(GV. NRW. S.136)  und in Ausführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) v. 24. Februar 2012 
(BGBl I S.212), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 02. März 2023 (BGBL. I Nr. 56) 
in Verbindung mit der Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und 
von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) vom 18. April 
2017 (BGBl. I S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I 
S. 700) und der Abfallentsorgungssatzung in der Stadt Velbert, sowie § 7, 8, 9 und § 114a der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. 
April 2022 (GV. NRW.S.490) in Verbindung mit der Satzung der Stadt Velbert für das Kommunalun-
ternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts vom 09.03.2022 – jeweils 
in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen: 
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§ 1 
Entsorgungsgebühren 

Das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts erhebt 
zur Deckung der Kosten für die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Velbert von den Benutzern/-innen 
Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz. 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer/-innen der an die Abfallentsorgung angeschlossenen 
Grundstücke. Den Grundstückseigentümern/-innen stehen Erbbauberechtigte, Nießbrau-
cher, die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer/-innen und sonstige zur Nutzung des 
Grundstücks in gleichem Umfang dinglich Berechtigte gleich. Mehrere Gebührenpflichtige 
haften als Gesamtschuldner/-innen. 
Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück.  

(1a) Soweit bei Bestehen von Wohnungs- und Teileigentum gemäß § 7 Abs. 3 der Abfallentsor-
gungssatzung den einzelnen Wohnungs- und Teileigentümern/-innen oder Gruppen von 
Wohnungs- und Teileigentümern/-innen eigene Abfallbehälter zugewiesen sind, sind diese 
und nicht die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer/-innen gebührenpflichtig.  

(2) Beim Eigentumswechsel erlischt die Gebührenpflicht des bisherigen Eigentümers/der bishe-
rigen Eigentümerin mit dem letzten Tage des Monats, in dem der Wechsel stattgefunden hat. 
Anschließend beginnt die Gebührenpflicht des neuen Eigentümers/der neuen Eigentümerin. 

Der bisherige und der neue Eigentümer/die bisherige und die neue Eigentümerin sind ver-
pflichtet, dem Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen 
Rechts die Veränderung innerhalb von zwei Wochen schriftlich anzuzeigen. Andernfalls haf-
ten beide gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren von dem auf den Eigentums-
übergang folgenden Monatsersten. 

(3) Beim Anschluss mehrerer Grundstücke an Restmüll- und Biomüllbehälter wird für jedes 
Grundstück die Summe aus der Anzahl der jeweils auf den Grundstücken zum Stichtag ge-
meldeten Personen und/oder die für die auf dem Grundstück anfallenden Abfälle nach § 14 
der Abfallentsorgungssatzung errechneten Einwohnergleichwerte berechnet. In dem Verhält-
nis, in dem die einzelnen berechneten Summen zueinander stehen, wird dann die sich nach 
dem Behältervolumenmaßstab für den/die Restmüllbehälter ergebende Gebühr auf die ein-
zelnen Grundstücke verteilt. 
Eine Änderung des Aufteilungsschlüssels kann bei geänderten Verhältnissen nur auf Antrag 
und nur zu den in § 14 der Abfallentsorgungssatzung festgelegten Stichtagen erfolgen. 

 
§ 3 

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats, der auf den Tag der erstmaligen Inan-

spruchnahme der Abfallbeseitigung folgt. Sie erlischt mit Ablauf des Monats, in dem die In-
anspruchnahme der Abfallbeseitigung endet. 

(2) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung der Abfallbeseitigung 
hat der Angeschlossene/die Angeschlossene keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebüh-
ren. Dauert die Unterbrechung länger als einen Monat, so wird die Gebühr auf Antrag erlas-
sen und zwar für je volle 30 Tage der Unterbrechung in Höhe von 1/12 der Jahresgebühr. 

(3) Bei Änderung des Volumens der Abfallbehälter oder Großbehälter im Laufe eines Kalender-
jahres ist das neu zu berechnende Behältervolumen der Veranlagung vom Beginn des Mo-
nats zugrunde zu legen, der auf die Änderung folgt. 
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§ 4 
Gebührenmaßstab 

(1) Bemessungsmaßstab für die Ermittlung der Gebühren ist der Rauminhalt der in Anspruch 
genommenen Abfallbehälter (Behältergebühr). 
 

(2) Maßgebend ist das gemäß der Abfallentsorgungssatzung zum 01.01. des Veranlagungsjah-
res zugeteilte Behältervolumen. Das Behältervolumen richtet sich nach der von den Abga-
bepflichtigen gewählten bzw. von der TBV AöR bestimmten Art und Größe der Abfallbehälter. 

(3) Bei einer während des Veranlagungsjahres wirksam werdende Änderung ist die Veranlagung 
zeitanteilig ab Wirksamwerden der Änderung zu ändern. 

(4) Werden Grundstücke im Laufe eines Veranlagungsjahres angeschlossen, so sind sie ab dem 
1. des auf das Entstehen der Gebührenpflicht folgenden Monats zeitanteilig auf Grundlage 
des zu diesem Zeitpunkt zugeteilten Behältervolumens zu veranlagen. 

(5) Bemessungsmaßstab für die Abfuhr sperriger Abfälle ist die bereitgestellte Einheit gem. Ab-
fallentsorgungssatzung in der Stadt Velbert. 

 
§ 5 

Gebührensatz 
(1)  Die Behältergebühr beträgt bei alternierender Abfuhr von Bio- und Restmüll im 14täglichen 

Wechsel für 
1. den 40-Liter-Restmüllbehälter jährlich  87,10 EURO 

2. den 60-Liter-Restmüllbehälter jährlich  130,60 EURO 

3. den 80-Liter-Restmüllbehälter jährlich  174,20 EURO 

4. den 120-Liter-Restmüllbehälter jährlich  261,30 EURO 

5. den 240-Liter-Restmüllbehälter jährlich  522,50 EURO 

6. den Restmüllgroßbehälter zu 0,77 cbm jährlich  1.676,50 EURO 

7. den Restmüllgroßbehälter zu 1,10 cbm jährlich  2.395,00 EURO 

8. den Restmüllsack mit einem Inhalt von 45 Litern je Sack  3,80 EURO 

Die Behältergebühr beträgt bei alternierender Abfuhr von Bio- und Restmüll im 14täglichen 
Wechsel für diejenigen Gebührenpflichtigen, die von der Teilnahme an der Bio-Müll-Entsor-
gung befreit sind, für 

1. den 40-Liter-Restmüllbehälter jährlich  72,80 EURO 

2. den 60-Liter-Restmüllbehälter jährlich  109,20 EURO 

3. den 80-Liter-Restmüllbehälter jährlich  145,60 EURO 

4. den 120-Liter-Restmüllbehälter jährlich  218,40 EURO 

5. den 240-Liter-Restmüllbehälter jährlich  436,80 EURO 

6. den Restmüllgroßbehälter zu 0,77 cbm jährlich  1.401,40 EURO 

7. den Restmüllgroßbehälter zu 1,10 cbm jährlich  2.002,00 EURO 
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8. den Restmüllsack mit einem Inhalt von 45 Litern je Sack  3,20 EURO 
 

Wird in den Ausnahmefällen des § 15 Abs. 1 Satz 2 der Abfallentsorgungssatzung häufiger 
als 14täglich Restmüll entsorgt, so vervielfacht sich die Gebühr nach Nr. 1 - 7 entspre-
chend. 
 
Für einmalige Sonderleerungen von Restmüllgefäßen wird eine Gebühr in Höhe von 1/26 
der Jahresgebühr für das entleerte Gefäßvolumen zuzüglich einer Verwaltungsgebühr in 
Höhe von 71,00 Euro erhoben.  
 
Für die im Verkauf erhältlichen Restmüll-Zusatzsäcke (sogenannte Spitzensäcke) von 45-
Liter und 70-Liter werden einheitlich folgende Gebühren erhoben: 
 
für den Restmüll-Zusatzsack mit einem Inhalt von 45 Litern je Sack 3,80 EURO, 
 
für den Restmüll-Zusatzsack mit einem Inhalt von 70 Litern je Sack 5,90 EURO. 
 
Für die Restmüll-Zusatzsäcke wird ein Eigenkompostiererbonus nicht gewährt. 
 

(2) Die Verwaltungsgebühr für die Abfuhr sperriger Abfälle und Grünschnitte beträgt je Anfor-
derungskarte 2,00 EURO. Die Verwaltungsgebühr für die Anforderungskarte für Sperrmüll 
entfällt, wenn der Abfallerzeuger/die Abfallerzeugerin bzw. –besitzer/-in den Sperrmüll di-
rekt bei dem städtischen Wertstoffhof anliefert oder Sperrmüll online beantragt. Das gleiche 
gilt, wenn der Abfallerzeuger/die Abfallerzeugerin bzw. –besitzer/-in die Abfuhr von Grün-
schnitt in digitaler Form beantragt. 

 
§ 6 

Auskunftspflicht, Kontrolle, Schätzung 
(1) Die Gebührenpflichtigen und die Abfallbesitzer/-innen bzw. – erzeuger/-innen auf gewerb-

lich, industriell oder sonstigen nicht oder nicht nur zu Wohnzwecken genutzten Grundstü-
cken (vgl. § 8 Abs.2 und Abs.3 Abfallentsorgungssatzung) haben dem Kommunalunterneh-
men Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts alle zur Feststellung der 
Gebühr erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere die Mitteilung 
über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl der Betten in Krankenhäu-
sern, Kliniken, Wohn-, Pflege-, Kinderheimen, Beherbergungsbetrieben sowie Jugendher-
bergen. 
 

(2) Das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts 
ist berechtigt, an Ort und Stelle durch mit Dienstausweis versehene Beauftragte zu prüfen, 
ob die zur Feststellung der Gebühren gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen. 

(3) Sofern die zur Festsetzung der Gebühren erforderlichen Angaben nicht oder nur unzu-
reichend gemacht werden, kann das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, 
Anstalt des öffentlichen Rechts die Veranlagung nach einer Schätzung durchführen. 

 
§ 7 

Erhebung und Fälligkeit der Gebühren 
(1) Die Heranziehung und die Fälligkeit der Gebühren richten sich nach der Satzung der Tech-

nische Betriebe Velbert AöR über Festsetzung, Geltendmachung, Vollstreckung und Fällig-
keit bei der Heranziehung zu grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren in der jeweils 
gültigen Fassung, soweit nachfolgend keine andere Regelung getroffen ist. 

(2) Die Gebühren für einen Abfallsack und für eine Anforderungskarte für die Sperrmüll- oder 
Grünschnittabfuhr sind an die von dem Kommunalunternehmen Technische Betriebe Vel-
bert, Anstalt des öffentlichen Rechts eingerichteten Ausgabestellen bei der Aushändigung 
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zu entrichten. Eine Verpflichtung des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Vel-
bert, Anstalt des öffentlichen Rechts zur Rücknahme nicht verwendeter Abfallsäcke oder 
Anforderungskarten für die Sperrmüll- oder Grünschnittabfuhr besteht nicht. 

(3) Seitens der Technischen Betriebe Velbert AöR besteht für Abholscheine für die Jahres-
Grundausstattung an Abfallsäcken (= 12 Säcke a 45 l) außerhalb des jeweils gültigen Ver-
anlagungsjahres keine Einlösungspflicht. 
 

§ 8 
Härtefälle 

Im Einzelfall können in Anwendung der Abgabenordnung in Härtefällen die festgesetzten Gebüh-
ren teilweise oder ganz erlassen werden. 
 

§ 9 
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Gebührensatzung richten sich nach 
den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.März 1991 (BGBl. I S. 686) 
und dem Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen (Justizgesetz Nordrhein-
Westfalen - JustG NRW) vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), jeweils in der zurzeit gül-
tigen Fassung. 

(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Gebührensatzung gilt das Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 19. Februar 2003 (GV NRW S.156, 
2005 S. 818) in der zurzeit gültigen Fassung. 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.  
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Velbert, 13.12.2023   
gez. Dirk Lukrafka  
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
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Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des Kommunalunternehmens 

Technische Betriebe Velbert AöR 
vom 13.12.2023  

 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentli-
chen Rechts, hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666), und der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712, der §§ 55, 
56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI I S. 2585), des § 54 des Wasser-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW), in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. 
S. 559), sowie des § 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG 
NRW) vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559, 590) - jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung - und in Verbindung mit der Satzung für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe 
Velbert AöR“, der Stadt Velbert vom 09.03.2022 folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Anschlussbeitrag 

Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der Abwasser-
anlagen, soweit er nicht nach § 8 Abs. 4 Satz 4 KAG von den TBV AöR zu tragen ist, und als Ge-
genleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile 
erhebt die TBV AöR einen Anschlussbeitrag. 
 

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Abwasseranlage angeschlossen werden 
können und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich ge-
nutzt werden dürfen; 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffas-
sung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung 
anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch solche Grundstücke, die vor Inkrafttreten dieser Satzung 
angeschlossen werden konnten oder angeschlossen waren. 

 
§  3  

Beitragsmaßstab und Beitragssatz 
(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche (Wertzahl). Dabei wird die unter-

schiedliche Nutzung nach Maß (Abs. 3) und Art (Abs. 10) berücksichtigt. 
 
(2)  Als Grundstücksfläche gilt: 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der Bebauungsplan 
die bauliche, gewerbliche oder sonstige Nutzungsfestsetzung bezieht, 

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, die 
tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der Straße oder von der der 
Straße zugewandten Grundstücksseite. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über 
diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
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Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbin-
dung zur Straße herstellen, bleiben unberücksichtigt. 

c) Bei Grundstücken an mehreren Straßen bleibt bei der Ermittlung der Grundstücksfläche der 
Teil des Grundstücks unberücksichtigt, der von jeder der Straßenfronten oder Grundstücks-
seiten aus gemessen mehr als 50 m entfernt liegt. 

(3)  Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Vomhundertsatz 
      vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 

Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 100 v.H. 
2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 125 v.H. 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 150 v.H. 
4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 175 v.H. 
5. bei sechs- und siebengeschossiger Bebaubarkeit 200 v.H. 
6. für jedes weitere Geschoss zusätzliche 5 v.H. 
(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl 

der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl aus, so 
gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerundet werden. Untergeschosse, die keine Vollgeschosse im Sinne 
der BauNVO sind, werden hinzugerechnet, wenn sie überwiegend gewerblich, industriell oder 
in gleichartiger Weise genutzt werden. 

(5) Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so  ist 
diese zugrunde zu legen. 

(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten als einge-
schossig bebaubare Grundstücke. 

(7) Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes mehr als ein Garagengeschoss zulässig oder 
im Einzelfall genehmigt, so ist jeweils die höhere Geschosszahl anzusetzen. Gemeinbedarfs- 
oder Grünflächengrundstücke in beplanten Gebieten, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer 
Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt wer-
den sollen bzw. überdeckt sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartengelände) wer-
den mit 50 v. H. der Grundstücksflächen angesetzt. 

(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die Geschosszahl 
noch Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, ist 

a) bei bebauten Grundstücken die höchste Zahl der tatsächlichen vorhandenen, 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken in der nä-

heren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maßgebend. Hinzugerechnet werden 
Untergeschosse gemäß Absatz 4. 

Bei Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücken gilt Abs. 7 entsprechend. 
(9) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden je 
      angefangene 3,50 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet. 
(10) Die nach Abs. 3 Nr. 1 bis 6 ermittelten Vomhundertsätze sind für Grundstücke in Ge-  
        werbe-, Kern- und Industriegebieten sowie für Grundstücke, die in anders beplanten oder unbe- 
         planten Gebieten liegen, aber überwiegend gewerblich, industriell oder in gleichartiger Weise 
         (z.B. Büro-, Verwaltungs- und Geschäftsgebäude) genutzt werden, um 50 v. H. zu 
        erhöhen. Das gilt auch für unbebaute Grundstücke, auf denen eine bauliche oder sonstige Nut- 
       zung zulässig ist, wenn die Grundstücke in der näheren Umgebung überwiegend gewerblich, in- 
      dustriell oder in gleichartiger Weise genutzt werden bzw. genutzt werden dürfen. 
(11) Wird bei einzelnen Grundstücken vor Einleitung der Abwässer eine Vorklärung auf dem  
       Grundstück verlangt oder darf nur Regenwasser oder Überlaufwasser aus Grundstücksklär- 
       anlagen oder nur Schmutzwasser in die Abwasseranlagen eingeleitet werden, ermäßigt sich 

der Anschlussbeitrag um die Hälfte. Dies gilt nicht für Grundstücke, auf denen Neutralisations- 
und Entgiftungsanlagen zugelassen sind. 

       Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwasseranlagen die Notwendigkeit der Vorklärung  
       oder erfolgt später ein Vollanschluss, so ist der Restbetrag bis zur Höhe des vollen An- 
       schlussbetrages nachzuzahlen. 
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§ 4 
Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die Abwasseranlagen angeschlossen 
werden kann. Im Falle des § 2 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 11 Satz 3 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald das Grund-
stück mit dem Vollanschluss an die Abwasseranlagen angeschlossen werden kann. 

(3) Für Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 3 entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 
 

§ 5 
Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt des Zugangs des Beitragsbescheides Eigentümerin oder 
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an 
die Stelle des Eigentümers die oder der Erbbauberechtigte. 

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 6 
Beitragssatz und Fälligkeit der Beitragsschuld 

(1) Der Anschlussbeitrag beträgt 6 Euro je Wertzahl. 
(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Zugang des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 7 
Benutzungsgebühren 

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen zur Deckung 
der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG und der Verbandslasten nach § 7 Abs. 1 KAG sowie nach 
§ 9 Abwasserabgabengesetz in Verbindung mit § 2 Abs 1 S. 2 AbwAG NRW als Umlage der Ab-
wasserabgabe für eigene Einleitungen der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft, für die 
Einleitung von Niederschlagswasser sowie für die von Abwasserverbänden umgelegte Abwasser-
abgabe. 
 

§ 8 
Gebührenmaßstab 

(1) Die Gebühren bemessen sich 
1. für die Ableitung von Schmutzwasser nach der von dem angeschlossenen Grundstück den Ab-

wasseranlagen unmittelbar oder mittelbar zugeführten Schmutzwassermenge 
2. für die Ableitung von Niederschlagswasser, unabhängig davon, ob dieses als Brauchwasser 

verwendet wird, nach der überbauten oder sonst befestigten Grundstücksfläche, soweit diese 
unmittelbar oder mittelbar an die Abwasseranlage angeschlossenen ist oder das Nieder-
schlagswasser oberirdisch aufgrund des Gefälles in die Abwasseranlage gelangt. 

(2) Als gebührenpflichtige Schmutzwassermenge gilt unbeschadet der in dieser Satzung getroffenen 
Ausnahmeregelungen: 
1. die von öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen gelieferte und berechnete 

Wassermenge (Regelfall), 
2. die Gewässern entnommene und dem Grundstück zugeführte Wassermenge, 
3. die auf dem Grundstück zutage geförderte Wassermenge, 
4. die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 
5. die dem Niederschlagswasser zur weiteren Verwertung entnommene Wassermenge, soweit 

sie letztlich in den städtischen Kanal mittelbar oder unmittelbar eingeleitet wird (Brauchwasser). 
(3) Von der Wassermenge nach § 8 Abs. 2 wird auf Antrag der bzw. des Gebührenpflichtigen die 

Wassermenge abgesetzt, die nachweislich nicht in die Abwasseranlagen eingeleitet wurde (Was-
serschwundmenge). Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. 
Die bzw. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf ihre 
bzw. seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende und geeignete Messeinrichtung in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu führen: 
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1. Abwasser-Messeinrichtung 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen Ab-
ständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben durch-
zuführen und der Technische Betriebe Velbert AöR nachzuweisen, um die ordnungsgemäße 
Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht ge-
führt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 

2. Wasserzähler 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich 
oder der bzw. dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat sie oder er den Nachweis 
durch einen auf ihre bzw. seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden und ge-
eichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an das Mess- und 
Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre erneut geeicht werden oder durch ei-
nen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. 
Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der Wasserzähler messrichtig funk-
tioniert. Der Nachweis über die messrichtige Funktion sowie Eichung des Wasserzählers 
obliegt der bzw. dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine 
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 

3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasserschwund-
mengen technisch nicht möglich oder der bzw. dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so 
hat die bzw. der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu füh-
ren. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehba-
ren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet wer-
den und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeig-
net sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig 
und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasser-schwundmengen 
nicht anerkannt. Soweit die bzw. der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten 
bezogen auf ihre bzw. seine Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen will, hat er 
die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen 
Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt die bzw. 
der Gebührenpflichtige. 

4. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung wird die Wassermenge um 9 
cbm/Jahr für jedes Stück Großvieh herabgesetzt. Maßgebend ist die Viehzahl an dem 
Stichtag der Viehzählung des vorletzten Kalenderjahres. 

(4) Sind Bedingungen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 – 5 vorhanden, ist die im vorigen Kalenderjahr geförderte 

Wassermenge bzw. eingeleitete Brauchwassermenge von der Grundstückseigentümerin bzw. 
vom Grundstückseigentümer vor Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraumes der TBV AöR 
nachzuweisen. Werden die Angaben nicht rechtzeitig oder nicht zutreffend gemacht, sind die TBV 
AöR berechtigt, die Schmutzwassermenge oder die an die Abwasseranlagen angeschlossene 
Grundstücksfläche nach pflichtgemäßen Ermessen, unter Berücksichtigung vergleichbarer Tatbe-
stände und der Umstände des Einzelfalles, zu schätzen und die Schätzwerte der Gebührenbe-
rechnung zugrunde zu legen. Dies gilt hinsichtlich der Ermittlung der Schmutzwassermenge auch 
dann, wenn die bzw. der Gebührenpflichtige bei privaten Wasserversorgungsanlagen keinen Was-
sermesser einbauen lässt oder der Wassermesser nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt hat. 

(5) Für Wasserschwundmengen (§ 8 Abs. 3) ist der Antrag mit den zum Nachweis erforderlichen 
Angaben und Unterlagen vor Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraums schriftlich bei den 
TBV AöR zu stellen. 

(6) Wird bei einzelnen Grundstücken vor Einleitung des Schmutzwassers in die Abwasseranlagen 
eine vollbiologische Klärung des Schmutzwassers auf dem Grundstück verlangt oder dürfen nur 
Schmutzwasser ohne Fäkalien abgeleitet werden, ermäßigt sich die Gebühr auf den in § 9 Abs. 2 
Nr. 2.2 genannten Gebührensatz. 

(7) Die Gebühren für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen wer-
den bemessen nach der Menge des abgesaugten Abwassers bzw. der abgesaugten Klär-
schlämme (einschließlich eventuell erforderlichen Spülwassers) in Kubikmetern. 
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(8) Begrünte Dachflächen bleiben bei der Berechnung der überbauten oder sonst befestigten und an 
die Abwasseranlage unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Grundstücksfläche unberück-
sichtigt. Flächen, deren Niederschlagswasser zu 100 % als Brauchwasser im Sinne des Absatzes 
2 Ziffer 5 weiterverwertet wird, bleiben bei der Gebührenbemessung ebenfalls unberücksichtigt. 
Flächen, deren Niederschlagswasser nur zum Teil verwertet wird, werden nur nach dem Anteil der 
nicht verwerteten Niederschlagswässer veranlagt. Wasserdurchlässige, befestigte und an die Ka-
nalisation angeschlossene Flächen (z.B. Ökopflaster, o.ä.) werden bei der Bemessung der Gebühr 
mit 50 v.H. der befestigten Fläche angesetzt. 

 
§ 9 

Berechnungseinheit, Gebührensatz 
(1)  Berechnungseinheiten für die Gebühren sind für Schmutzwasser ein Kubikmeter (cbm) der ge-

bührenpflichtigen Schmutzwassermenge und für Niederschlagswasser ein Quadratmeter (qm) 
der an die Abwasseranlagen angeschlossenen überbauten oder sonst befestigten Grund-
stücksfläche. 

(2)  Die Gebührensätze je Berechnungseinheit betragen: 
1. je qm angeschlossene überbaute und befestigte Grundstücksfläche 

1.1. für die Ableitung und Reinigung 1,66 Euro 
1.2. für die Ableitung von Niederschlagswasser, für das ein/e 1,38 Euro 

Gebührenpflichtige/r einen Reinhaltungsbeitrag  
unmittelbar an einen Wasserverband leistet, 

2. je cbm eingeleitetes Schmutzwasser 
2.1. für die Ableitung und Reinigung 3,08 Euro 

2.2. für die Ableitung von Schmutzwasser, für das ein/e  
Gebührenpflichtige/r einen Reinhaltungsbeitrag 
unmittelbar an einen Wasserverband leistet, 1,55 Euro 

(3) Der Gebührensatz nach § 8 Abs. 7 beträgt je cbm 44,33 Euro 
 

§ 10 
Berechnungszeitraum 

(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
1. Als Schmutzwassermenge gilt - unbeschadet der auf Nachweis nach § 8 Abs. 3 abzusetzen-

den Wassermenge - die Wassermenge nach § 8 Abs. 2. Im Falle des § 8 Abs. 2 Ziff. 1 gilt als 
Schmutzwasser die Frischwassermenge, die bis zum 31.07. vor Beginn des jeweiligen Ver-
anlagungszeitraumes für 12 aufeinander folgende Monate (Berechnungszeitraum) vom Was-
serversorgungsunternehmen abgelesen wurde. Ist in einem Zeitraum von 24 Monaten vor 
dem genannten Stichtag ein über annähernd 12 Monate entstandener Wasserverbrauch 
nicht abgelesen worden, wurde stattdessen jedoch ein Wasserverbrauch festgestellt, dessen 
Ablesezeitraum mindestens 8 Monate umfasste, so wird zur Festlegung taggenau auf 365 
Tage hoch- bzw. heruntergerechnet. Sind in den zwei vor dem genannten Stichtag liegenden 
Jahren mehrere hoch- oder herunter rechenbare Wasserverbräuche festgestellt worden, so 
ist davon für die Hochrechnung derjenige mit dem aktuellsten Ablesetermin zu wählen. Die 
Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeicherung und Daten-
nutzung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgungsunternehmens erfolgt, um der oder 
dem Gebührenpflichtigen die zweimalige Ablesung ihres bzw. seines Wasserzählers zu er-
sparen. Sie dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht (§ 46 
Abs. 1 LWG NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch die gebührenpflichtige Be-
nutzerin oder den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur verursacherge-
rechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhe-
bung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat die Grundstückseigentümerin als Gebühren-
schuldnerin oder der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbunde-
nen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) 
zu dulden. Die nach § 8 Abs. 3 abzusetzende Schwundwassermenge ist für den Zeitraum zu 
ermitteln, der Grundlage der Ermittlung der Schmutzwassermenge ist. Demnach ist bei Zu-
grundelegung der Frischwassermenge gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 die Schwundwassermenge 
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für einen Zeitraum von 12 aufeinander folgenden Monaten bis zum Zeitpunkt der mitgeteilten 
Ablesung durch das Wasserversorgungsunternehmen i.S.v. § 10 Abs. 1 Ziff. 1 S. 2 abzulesen 
und mitzuteilen; die Regelungen zur Hoch- und Herunterrechnung nach § 10 Abs. 1 Ziff. 1 
S. 3 und 4 gelten entsprechend. 

2. Für die Festsetzung der an die Abwasseranlage angeschlossenen überbauten oder sonst 
befestigten Grundstücksteile gilt die Fläche nach dem Stand vom 30. November des Vor-
jahres. 

3. Als gebührenpflichtige Abwasser- bzw. Schlammenge gilt die Menge, die in dem Kalender-
jahr aus den privaten Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassersammelgruben abge-
saugt worden ist. Abzurechnen ist, sobald den TBV AöR nach Ablauf des Kalenderjahres, 
die abgesaugte Menge von dem beauftragten Entsorgungsunternehmen mitgeteilt wird. 

(2) Sofern die Schmutzwassermenge nicht nach Abs. 1 Nr. 1 ermittelt werden kann, ist die 
Jahresschmutzwassermenge nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung ver-
gleichbarer Tatbestände und der Umstände des Einzelfalles zu schätzen. Die Regelungen 
des § 8 Abs. 3 bis 5 gelten sinngemäß. 

(3) Beim erstmaligen Anschluss eines Grundstückes ist als Fläche im Sinne des Abs. 1 Nr. 2 
die bebaute oder sonst befestigte Fläche zum Zeitpunkt der erstmaligen Benutzung der 
Abwasseranlagen zugrunde zu legen. 

 
§ 11 

Gebührenpflicht 
(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des an die Abwasseranlagen ange-

schlossenen Grundstücks. Dem Eigentümer steht ein/e Erbbauberechtigte/r, Wohnungseigen-
tümer/in und Wohnungserbbauberechtigte/r im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, ein/e 
Nießbraucher/in und ein/e sonstige/r zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte/r 
gleich. Schulden mehrere eine und dieselbe Gebühr, haften sie als Gesamtschuldner. 

 Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht erstmalig mit dem 1. des Monats, der auf den Monat folgt, in dem 

auf dem Grundstück anfallendes Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) in die Ab-
wasseranlagen eingeleitet worden ist. Die Gebührenpflicht erlischt mit dem Ende des Monats, 
in dem die Einleitung von Abwasser in die Abwasseranlagen endet. Das gilt auch bei einer 
Änderung der an die Abwasseranlagen angeschlossenen überbauten oder sonst befestigten 
Grundstücksfläche. 

(3) Die Gebührenpflicht durch die Eigentümer der an die privaten Abwasserbehandlungsanlagen und 
Abwassersammelgruben angeschlossenen Grundstücke beginnt mit der betriebsfertigen Herstel-
lung der Grundstücksentwässerungseinrichtung. Die Gebührenpflicht endet mit der Beseitigung 
dieser Einrichtung. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die in die-
sem Jahr bis dahin entsorgte Abfuhrmenge veranlagt. 

(4) Im Falle des Eigentumswechsels ist die oder der neue Eigentümerin bzw. Eigentümer vom 
Beginn des Monats gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Die/Der bis-
herige Eigentümer/in haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren, die bis zu 
dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem die TBV AöR Kenntnis von dem Eigentumswechsel 
erhält. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. 

 
§ 12 

Heranziehung und Fälligkeit 
Für die Heranziehung und Fälligkeit gelten die Regelungen der Satzung der Technische Betriebe 
Velbert AöR über Festsetzung, Geltendmachung, Vollstreckung und Fälligkeit bei der Heranziehung 
zu grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 

§ 13 
Auskunftspflicht 

Die in § 11 Abs. 1 genannten Gebührenpflichtigen und deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmäch-
tigte sind verpflichtet, über alle für die richtige Veranlagung maßgebenden Tatsachen innerhalb einer 
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angemessenen Frist die erforderlichen Angaben zu machen. Mit Dienstausweis versehene Beauf-
tragte der TBV AöR sind berechtigt, Feststellungen an Ort und Stelle zu treffen und zweckdienliche 
Auskünfte einzuholen. 

 
§ 14 

Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 
(1) Die anschlusspflichtigen Grundstückseigentümer haben den TBV AöR gemäß § 10 KAG die 

Kosten für die Herstellung der Grundstücksanschlüsse in der tatsächlichen, durch Unterneh-
merrechnung nachzuweisenden Höhe zu ersetzen. 

(2) Der Ersatzanspruch entsteht auch für Pumpstationen bei Druckentwässerungssystemen. 
(3) Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Fertigstellung des Grundstücksanschlusses 

(Anschlusskanal). 
§ 15 

Ersatzpflichtige 
(1) Ersatzpflichtig ist die oder der Eigentümer/in des Grundstücks, zu dem ein Anschluss verlegt ist. 

Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers die/der Erb-
bauberechtigte ersatzpflichtig. Mehrere Ersatzpflichtige sind Gesamtschuldner. 

(2) Soweit die Anschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dient, sind die Eigentümer 
bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke zu dem Anteil ersatzverpflichtet, der 
dem Verhältnis der Fläche des betreffenden Grundstücks zur Gesamtfläche der beteiligten 
Grundstücke entspricht. 

§ 16 
Fälligkeit 

Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Zugang des Heranziehungsbescheides fällig. 
 

§ 17 
Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 156 Abs. 2, 222, 227 Abs. 1, 234 und 261 der Abgabenord-
nung i.d.F. vom 1.10.2002 (BGBl I S. 3866, 2003 I S.61), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) in Verbindung mit § 12 KAG sinngemäß. 

 
§ 18 

Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 
Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebührensatzung richten sich 
nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.März 1991 (BGBl. I S. 686) und 
dem Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen (Justizgesetz Nordrhein-Westfalen - 
JustG NRW) vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. Für 
Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebührensatzung gilt das Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 19.2.2003 (GV NRW S. 156, 
2005 S. 818) in der zurzeit gültigen Fassung. 

 
§ 18 a 

Übergangsregelung 
(1) Solange die Wasserversorgungsunternehmen zum 31.07. die Frischwassermenge nicht für 12 

aufeinander folgende Monate ermitteln können, ist der Verbrauch bis zur erstmaligen Abrech-
nung im roulierenden System auf ein Jahr hochzurechnen. 

(2) Für Grundstücke gem. §10 (1)3, die in 2008 nicht veranlagt waren, aber entsorgt wurden, wird 
im Januar 2009 die abgesaugte Menge rückwirkend veranlagt. 

 
§ 19 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Velbert, 13.12.2023 
gez. Dirk Lukrafka  
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
 

----------------------------------------------- 
 

Satzung  
über die Straßenreinigung und den Winterdienst  

und die Erhebung von  
Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren  

(Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung) 
vom 13.12.2023 

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490), der §§ 3 bis 5 des Gesetzes 
über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV. NW, S. 
706,1976, S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. 
S. 868), der §§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) in Verbindung mit der Satzung der Stadt Velbert für das Kommu-
nalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts vom 09.03.2022 – 
jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – hat der Verwaltungsrat des Kommu-
nalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung 
am 13.12.2023 folgende Änderung der Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Die TBV AöR betreibt im Stadtgebiet Velbert die Reinigung und Winterwartung der dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der 
geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landstraßen, Radschnellverbindungen des 
Landes und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit 
die Reinigung nicht nach § 2 einem Dritten übertragen wurde. 
Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege der öffentli-
chen Straßen. Zur Fahrbahn gehören alle Verkehrsflächen, die zumindest auch dem fließen-
den oder ruhenden Fahrzeugverkehr zu dienen bestimmt sind, die tatsächlich für Zwecke 
des Fahrzeugverkehrs genutzt werden können und bei denen im Falle einer Nutzung durch 
Fußgänger und Fahrzeuge der Fahrzeugverkehr nicht nur untergeordnete Bedeutung hat. 
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Dazu zählen neben dem Fahrverkehr dienenden Teilen der Straße insbesondere auch die 
Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die Bankette, die Bushaltestellenbuchten sowie die 
Radwege. Gehwege sind neben den selbständigen Fußgängerwegen und den gemeinsamen 
Fuß- und Radwegen (Zeichen 240 StVO) diejenigen Verkehrsflächen, die erkennbar von der 
Fahrbahn abgesetzt sind und deren Benutzung nur durch Fußgänger vorgesehen oder ge-
boten ist. Bei Straßen, die in einer Ebene angelegt sind, gilt ein 1 m breiter Streifen entlang 
der Anliegergrundstücke, in Fußgängerzonen ein 1,50 m breiter Streifen entlang der Anlie-
gergrundstücke als Gehweg.   

(2) Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Diese umfasst insbesondere das Schneeräu-
men auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgänger-
überwege, Radwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eis-
glätte. Die Pflicht zur Winterwartung der Fahrbahnen beschränkt sich jedoch auf das Räumen 
und Streuen der für den Fußgängerverkehr notwendigen Übergänge und der gefährlichen 
Stellen auf der Fahrbahn. 

(3) Die Straßen, in denen die Winterwartung der Fahrbahnen von der TBV AöR vorgenommen 
wird, sind im Verzeichnis I a) und b) sowie III mit der Winterdienstpriorität gekennzeichnet. 
Das Straßenreinigungs- und Winterdienstverzeichnis sind Bestandteil dieser Satzung. 

 
§ 2 

Reinigungs- und Winterwartungspflicht der Grundstückseigentümer/innen 

(1) Die Reinigung und Winterwartung der Gehwege innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei 
Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, wurde den Eigentümern 
der durch sie erschlossenen und angrenzenden Grundstücke (§ 4) gemäß der Satzung über 
die Übertragung der Reinigungs- und Winterwartungspflicht bei öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen auf die Grundstückseigentümer/-innen in der Stadt Velbert in der jeweils gültigen 
Fassung auferlegt. Außerdem wurde in der vorstehend genannten Satzung die Reinigung 
und Winterwartung der im anliegenden Straßenverzeichnis unter II aufgeführten Straßen, 
Wege und Plätze und alle nicht näher bezeichneten Wege und Treppenanlagen auf die Ei-
gentümer/-innen der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke über-
tragen. Die Sommerreinigung der Straßen und Gehwege der im anliegenden Verzeichnis III 
aufgeführten Straßen, Wege und Plätze wurde auf die Eigentümer/-innen der an sie angren-
zenden und durch sie erschlossenen Grundstücke übertragen. Sind die Grundstückseigen-
tümer an beiden Seiten der Straßen, Wege und Plätze reinigungspflichtig, so erstreckt sich 
die Reinigung und die Winterwartung nur bis zur Mitte dieser zu reinigenden Flächen. Ist nur 
auf einer Straßenseite ein/e reinigungspflichtiger/e Eigentümer/-in vorhanden, erstreckt sich 
die Reinigungspflicht auf die gesamte Straßenfläche. In Sackgassen sind von den Eigentü-
mern/-innen von Kopfgrundstücken Vereinbarungen mit den Nachbarn zum abwechselnden 
Kehren, Streuen und Räumen zu treffen.   
Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung und liegt als Anlage bei. 
 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des/r Eigentü-
mers/der Eigentümerin der/die Erbbauberechtigte. 

(3) Der/die Reinigungs- und Winterdienstpflichtige kann sich zur Erfüllung seiner/ihrer Pflichten 
Dritter bedienen, behält aber die Kontrollpflicht. 

(4) Die Bahnhofstreppe wird auf Antrag der Anlieger/-innen von der TBV AöR gegen Zahlung 
eines kostendeckenden Entgeltes gereinigt. 
 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungs- und Winterwartungspflicht  

für die Grundstückseigentümer/innen 
(1) Die Gehwege und Fahrbahnen der im Verzeichnis unter I b), II und unter III aufgeführten 
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Straßen, Wege und Plätze sind nach Bedarf, mindestens jedoch einmal in 2 Wochen zu säu-
bern. Die Reinigung beinhaltet die Beseitigung von Unrat und Verschmutzung, welche die 
Hygiene erheblich beeinträchtigen, eine Behinderung oder Verkehrsgefährdung z. B. durch 
Papier, Flaschen, Scherben, Laub und Äste darstellen. 
Unkraut ist auf befestigten Flächen zu entfernen, wenn es den Straßenverkehr behindert, die 
nutzbare Breite des Gehweges so einschränkt, dass eine Mindestbreite von 1,00 m nicht 
mehr gewährleistet ist oder geeignet ist, Straßenbeläge zu beschädigen. 
Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach 
Beendigung der Säuberung unverzüglich und sachgerecht zu entfernen. Laub ist unverzüg-
lich zu beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Verkehrs darstellt. 

(2) Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite - mindestens je-
doch 1,00 m breit - von Schnee freizuhalten. Dabei sind die Wege zu Ampelanlagen oder 
Fußgängerüberwegen ebenso freizuhalten. In Fußgängerzonen ist ein 1,50 m Streifen ent-
lang der Anliegergrundstücke von Schnee zu räumen und bei Winterglätte zu streuen, wobei 
Anbindungen bzw. Querungen zu beräumten Flächen in einer Breite von 1,50 m zu schaffen 
sind. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Fußgängerüberwege und die gefährlichen Stellen 
auf den von den Grundstückseigentümern/den Grundstückseigentümerinnen zu reinigenden 
Fahrbahnen zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln ein-
zusetzen sind. Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwen-
dung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten ist; ihre Verwen-
dung ist nur erlaubt 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen durch Einsatz von 
abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder -
abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten. 

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Ma-
terialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf 
ihnen nicht gelagert werden. 
In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 – 20.00 Uhr) gefallener 
Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalles bzw. 
nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und ent-
standene Glätte sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr) 
zu beseitigen. 

(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder Schulbusse müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloses Ein- und Ausstei-
gen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet 
ist. 

(4) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder - wo dies nicht 
möglich ist - auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr 
hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Die Einläufe in Ent-
wässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und 
Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg, Radweg und die Fahrbahn geschafft 
werden. 

(5) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers/der Ver-
ursacherin außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den/die 
nach § 2 Verpflichteten/e nicht von seiner/ihrer Reinigungspflicht. 
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§ 4 
Begriff des Grundstücks 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das im Grundbuch unter einer beson-
deren Nummer eingetragene Buchgrundstück. Ausnahmsweise gelten mehrere Buchgrund-
stücke als ein Grundstück oder Teile eines Buchgrundstücks wegen ihrer eindeutigen räum-
lichen Aufteilung, ihrer wirtschaftlichen Nutzbarkeit und ihrer Erschließung als selbständige 
Grundstücke.  

(2) Ein Grundstück wird von der zu reinigenden Straße / Gehweg erschlossen, wenn zu ihr recht-
lich und tatsächlich eine Zugangsmöglichkeit besteht und dadurch die Möglichkeit einer in 
der geschlossenen Ortslage üblichen und sinnvollen wirtschaftlichen Nutzung eröffnet wird.  

 
§ 5 

Benutzungsgebühren 
Die TBV AöR erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen und/oder deren 
Zugehörigkeit zu einer Winterdienstklasse (Priorität) Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG 
NRW in Verbindung mit § 3 Abs.1 StrReinG NRW. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffent-
liche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile ent-
fällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die TBV AöR.  
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind für 

(a) die Straßenreinigung: 

die der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseiten (Frontlänge) und die Zahl 
der wöchentlichen Reinigungen. Zugewandte Grundstücksseiten sind diejenigen Ab-
schnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der Straßengrenze gleich, parallel o-
der in einem Winkel von weniger als 45 Grad verlaufen. Keine zugewandten Seiten sind 
die hinter angrenzenden und zugewandten Fronten liegenden abgewandten Seiten. Hat 
ein Grundstück zu einer das Grundstück erschließenden Straße (Erschließungsanlage) 
keine zugewandte Grundstücksseite, so gilt die Quadratwurzel aus der Grundstücksflä-
che als zugewandte Grundstücksseite. 

(b) den Winterdienst (Winterwartung): 

die der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseiten (Frontlängen) und die Zu-
gehörigkeit zu einer Prioritätenklasse. Ansonsten sind die Grundsätze für die Heranzie-
hung zu den Straßenreinigungsgebühren entsprechend anzuwenden.  

(2) Wird ein Grundstück durch mehrere zu reinigenden und/oder für die Winterwartung vorgesehe-
nen Straßen erschlossen oder grenzt es mit verschiedenen Grundstücksseiten an dieselbe Er-
schließungsanlage, werden alle an die Erschließungsanlage angrenzenden oder ihr zugewand-
ten Grundstücksseiten zugrunde gelegt.  

Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt ihrer geraden 
Verlängerung zugrunde gelegt.  
 

(3) Bei der Feststellung der Grundstücksseiten nach den Absätzen 1 und 2 werden Bruchteile ei-
nes Meters bis zu 50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 

(4) Die Straßenreinigungsgebühr (§ 5) beträgt bei wöchentlich einmaliger Reinigung jährlich je Me-
ter Grundstücksgrenze (Abs. 1 und 3) 
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a) für die im Verzeichnis I unter (a) aufgeführten Straßen 

 für das Jahr 2024 
 Durchgangsstraßen und Zentraler Omnibus Bahnhof (Z O B) 
 (Straßenkategorie A) 1,98 Euro 
 Verbindungsstraßen (Straßenkategorie B) 2,11 Euro 
 Anliegerstraßen (Straßenkategorie C) 2,23 Euro 
 
b) für die im Verzeichnis I unter (b) aufgeführten Straßen 

 für das Jahr 2024 
 Fußgängerzonen und Geschäftsstraßen (Kat D) 7,44 Euro 
 Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entspre-

chend. 

(5) Für den Winterdienst wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Sie beträgt jährlich je Meter 
Grundstücksseite für  

a) die im Verzeichnis I unter (a) aufgeführten Straßen für: 

die Winterdienstkategorie 1 2,03 Euro 

die Winterdienstkategorie 2  1,28 Euro 

die Winterdienstkategorie 3 0,94 Euro 

b) die im Verzeichnis I unter b) aufgeführten Straßen  

     die Winterdienstkategorie 1 1,98 Euro 

c) die im Verzeichnis III aufgeführten Straßen für: 

die Winterdienstkategorie 1 2,03 Euro 

die Winterdienstkategorie 2 1,28 Euro 

die Winterdienstkategorie 3 0,94 Euro 
 

(6) Die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Absatz 4 Buchstabe a) und b) genannten Gebührens-
ätzen sowie die Anzahl der wöchentlichen Straßenreinigungen in den einzelnen Straßen und 
die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Absatz 5 Buchstabe a), b) und c) genannten Gebüh-
rensätzen für die Winterwartung ergeben sich aus dem Straßenverzeichnis I und III, das Be-
standteil dieser Satzung ist. 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der/die Eigentümer/-in des erschlossenen Grundstücks. § 2 Abs. 2 gilt 
entsprechend.  Wenn und soweit nach § 4 Abs. 2 der Satzung der TBV AöR über grund-
stücksbezogene Benutzungsgebühren eine Aufteilung der Gebühren auf die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer/-innen oder Gruppen von Wohnungs- und Teileigentümern/-innen 
erfolgt, sind anstelle der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer /-innen die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer/-innen oder Gruppen von Wohnungs- und Teileigentümern /-in-
nen in Höhe ihres Anteils an der Wohnungseigentümergemeinschaft gebührenpflichtig. 
Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

(2) Im Falle eines Eigentums- oder Erbbaurechtswechsels ist der neue Rechtsinhaber/die neue 
Rechtsinhaberin vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechts-
änderung folgt. Der/die bisherige und der/die neue Rechtsinhaber/-in sind verpflichtet, dem 
Bürgermeister den Eigentums oder Erbaurechtswechsel innerhalb von 2 Wochen schriftlich 
mitzuteilen, andernfalls haften beide gesamtschuldnerisch für die in der Übergangszeit fällig 
gewordenen Gebühren. 
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(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um 
die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 
§ 8 

Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 
(1)     Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der regelmä-

ßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die regel-
mäßige Reinigung eingestellt wird. 

(2)    Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die 
Benutzungsgebühr vom Ersten des Monats an, der der Änderung folgt. Falls die Reinigung 
aus zwingenden Gründen für weniger als einen Monat eingestellt oder für weniger als drei 
Monate eingeschränkt werden muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. Das 
gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln insbesondere wegen parkender Fahr-
zeuge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße. Bei 
einem erheblichen Ausbleiben und erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf Gebühren-
erstattung nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahresveranlagung 
schriftlich geltend gemacht werden. 

(3) Für die Fälligkeit der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren gilt die Satzung der 
Technische Betriebe Velbert AöR über Festsetzung, Geltendmachung, Vollstreckung und Fäl-
ligkeit bei der Heranziehung zu grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren in der jeweils gül-
tigen Fassung. 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung können mit 
Bußgeld geahndet werden. Die Geldbuße beträgt mindestens 5,-- €. Sie beträgt bei vorsätzlichen 
Zuwiderhandlungen höchstens 1.000,-- €, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen höchstens 500,-- €. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 31 des 
Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBL. I S. 4607). 
 

§ 10 
Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 156 Abs. 2, 222, 227 Abs. 1, 234 und 261 der Abgabenord-
nung vom 1. Oktober 2002 (BGBl I S.3866, 2003 I S.61), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) in Verbindung mit § 12 KAG sinngemäß. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Velbert, 13.12.2023 
gez. Dirk Lukrafka 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
Anlage zur Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung (Straßenverzeichnis) 

 
Verzeichnis I 

 

Öffentliche Straßen, deren Fahrbahnen von den Technischen Betrieben Velbert AöR gerei-
nigt werden 

a) Straßen, deren Fahrbahnen gereinigt werden:    

    
Straße Zahl der wö-

chent- 
lichen Rei-

nigung 

Winter-
dienst-
priorität 

Straßen- 
kategorie 
Sommer-
reinigung 

Abbestraße 1 *3 C 

Adalbert-Stifter Straße 1 *2 C 

Agnes-Miegel-Weg von Wimmersberger Straße bis 
Paul-Keller-Straße 

1 *2 C 

Ahornstraße 1 *1 C 

Akazienstraße 1 *2 C 

Albertstraße 1 *2 C 

Alexander-Wolff-Straße 1 *2 C 

Alte Bahn von Deller Straße bis Haus Nr. 4 1 *3 C 

Alte Poststraße  1 *2 C 

Am Bölkumer Busch 1 *2 C 

Am Brangenberg außer Stichweg von Haus Nr. 62 bis 
Haus Nr. 69 

1 *3 C 

Am Buchenhang 1 *2 C 

Am Buschberg - ohne Stichstraßen 1 *3 C 

Am Büschgen 1 *2 C 

Am Buschkothen 1 *3 C 

Am Deilbach bis Gabelung 1 *2 C 

Am Diek 1 *3 C 

Am Diependal 1 *3 C 

Am Feldgen 1 *2 C 

Am Grünewald 1 *3 C 

Am Hardenberger Hof 1 *1 C 

Am Heidefeld 1 *2 C 

Am Höfgessiepen 1 *2 C 

Am Kalksteinbruch 1 *2 B 
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Am Karrenberg - ohne Stichstraße von Haus Nr. 17a bis 
Haus Nr. 21 und ohne Stichstraße zu den Häusern 1 bis 
1g 

1 *2 C 

Am Kattensiepen von Am Steinmetz bis Am Höfgessie-
pen 

1 *2 C 

Am Klarensprung 1 *3 C 

Am Kostenberg 1 *1 C 

Am Lieversholz 1 *3 C 

Am Lindenkamp bis Mettmanner Straße 1 *1 C 

Am Lindenkamp - Stichstraße ab Haus Nr. 41 zum Wen-
dehammer 

1 *3 C 

Am Lomberg 1 *1 C 

Am Neuhauskothen von Haus Nr. 14 bis Wendeplatz 1 *2 C 

Am Nordhang mit allen Stichstraßen 1 *3 C 

Am Nordpark 1 *2 C 

Am Nottekothen 1 *3 C 

Am Offers bis Z O B 1 *2 C 

Am Pastoratsberg 1 *1 C 

Am Rosenhügel 1 *1 B 

Am Scharpenberg 1 *2 C 

Am Schmachtenberg 1 *1 C 

Am Schnappstüber 1 *3 C 

Am Schwanefeld 1 *2 C 

Am Sonnenhang - ohne Stichweg 1 *2 C 

Am Stadtgarten 1 *2 C 

Am Steinmetz 1 *2 C 

Am Stinder 1 *3 C 

Am Thekbusch - ohne Stichweg zwischen den Häusern 
Nr. 66 und 82 

1 *1 C 

Am Wasserfall - ohne Stichweg zu den Häusern Nr. 1 
bis 43 

1 *2 B 

Am weißen Stein 1 *2 B 

Amselstraße bis Haus Nr. 27 1 *2 C 

An der Hoddelskiep 1 *3 C 

An der Kehr 1 *1 C 

An der Lantert von Langenberger Straße bis Am Hack-
land,  
ohne Stichstraßen 

1 *3 C 

An der Mähre 1 *3 C 

An der Maikammer 1 *2 C 

An der Wildenburg bis Wendeplatz 1 *2 C 

Anemonenweg 1 *2 C 

Ansembourgallee 1 *1 C 

Antoniusstraße 1 *2 C 

Asternweg 1 *3 C 

Auf dem Einert 1 *2 C 

Auf den Pöthen 1 *1 C 

Auf der Beek 1 *2 C 
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Auf der Drenk 1 *2 C 

Auf der Egge 1 *2 C 

Auf der Höhe 1 *2 C 

Auf’m Angst 1 *2 C 

Bahnhofstraße von Friedrichstraße bis Koelverstraße  2 *2 B 

Bahnhofstraße von Koelverstraße bis Güterstraße 1 *2 B 

Bahnhofstraße. v. Güterstraße bis Metallstraße 2 *1 B 

Bahnhofstraße von Metallstraße bis Siemensstraße 1 *1 B 

Bahnstraße 1 *2 C 

Balkhauser Weg 1 *1 C 

Bartelsheide 1 *3 C 

Bartelskamp 1 *3 C 

Bastersteichstraße 1 *2 C 

Beerenbusch 1 *3 C 

Beethovenstraße 1 *2 C 

Benderstraße von Wiemerstraße bis Sophienstraße 1 *1 C 

Bergische Straße 1 *3 C 

Bergstraße 1 *1 C 

Berliner Straße 2 *1 A 

Bernsaustraße von Lohbachstraße bis Haus Nr. 35 (ge-
genüber) 

2 *1 A 

Bessemerstraße 1 *2 C 

Birkenhang 1 *1 C 

Birkenstraße 1 *1 B 

Birschelsweg 1 *2 C 

Birther Straße  
von Autobahnbrücke u. Röntgenstr. bis Ende Haus Nr. 
57 

2 *1 B 

Birther Straße von Haus Nr. 57 bis Wendeplatz 1 *3 C 

Bismarckstraße 1 *1 B 

Bleiberg von Bleibergstr. bis Flurstücke 783/199 u. 
784/199 

1 *3 C 

Blücherstraße 1 *2 C 

Blumenstraße von Offerstraße bis Nedderstraße 1 *2 C 

Bodensfeld von Looker Straße bis Wendeplatz 1 *1 C 

Bogenstraße bis Haus Nr. 45 1 *1 A 

Bökenbuschstraße von Haus Nr. 14/17 bis Haus Nr. 24 1 *1 A 

Bonsfelder Straße von Haus Nr. 73 bis Grenzweg 2 *1 A 

Bonsfelder Straße von Haus Nr. 8 b bis Haus Nr. 64 2 *1 A 

Borsigstraße 1 *2 C 

Boschstraße 1 *2 C 

Brahmsstraße 1 *3 C 

Brangenberger Straße von Langenberger Straße bis 
Siedlung 

1 *3 C 

Brehmstraße 1 *3 C 

Breslauer Straße 1 *3 C 

Brinker Höhe 1 *1 C 
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Brinker Weg bis Haus Nr. 36 - ohne Stichweg bis Haus 
Nr. 3a 

1 *1 C 

Bruckner Straße 1 *3 C 

Buchenstraße 1 *1 C 

Bunsenstraße 1 *2 C 

Burgfeld 1 *2 C 

Burgstraße 1 *2 C 

Cranachstraße von Friedrich-Ebert-Str. bis Günther-Wei-
senborn-Str. 

1 *2 C 

Dahlienweg 1 *3 C 

Dammstraße 1 *2 C 

Danziger Platz 1 *3 C 

David-Peters-Straße 1 *1 C 

Deller Straße 1 *1 A 

Denkmalstraße 1 *1 C 

Diefhauser Weg 1 *2 C 

Diekstraße 1 *3 C 

Dieselstraße 1 *2 C 

Diesterwegstraße 1 *2 C 

Distelbusch 1 *3 C 

Dompfaffenweg 1 *3 C 

Dönbergstraße 1 *2 C 

Don-Bosco-Straße von Hans-Böckler-Straße bis Wende-
platz 

1 *3 C 

Donnenberger Straße bis Haus Nr. 83 ohne Stichweg 1 *1 C 

Donnerstraße von Hauptstraße bis Straße des 17. Juni 1 *2 C 

Drosselweg 1 *3 C 

Dürerstraße 1 *2 C 

Eduard-Schulte-Straße 1 *3 C 

Eichendorffstraße außer Haus Nr. 10 - 20 und Haus Nr. 
42 - 52 

1 *1 C 

Eichenkreuzweg 1 *1 C 

Eichenstraße bis Haus Nr. 71 1 *1 C 

Eichholzstraße bis Wendeplatz 1 *3 C 

Eickheisterstraße von Langenberger Straße bis Haus Nr. 
7 

1 *2 C 

Einsteinstraße 1 *3 C 

Eintrachtstraße von Haber- bis Siemensstraße 1 *1 C 

Eisenstraße 1 *2 C 

Elberfelder Straße von Bernsaustraße bis Tönisheider 
Straße 

1 *1 A 

Elberfelder Straße von Zum Hasenkampsplatz bis                                                          
Elberfelder Straße 88 

2 *1 A 

Elberfelder Straße von Lohbachstraße bis zur Elberfel-
der Straße 197/204 - ohne den Stichweg zwischen den 
Häusern Nr. 137/139 und 149 

2 *1 A 

Elisabethstraße 1 *3 C 

Elsbeeker Straße 1 *1 C 
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Elsternweg 1 *2 C 

Emil-Schniewind-Straße 1 *1 C 

Ernst-Moritz-Arndt-Straße  1 *1 C 

Ernst-Wiechert-Weg 1 *2 C 

Eschenstraße 1 *2 C 

Ewald-Jochem-Straße 1 *2 C 

Fasanenweg 1 *3 C 

Feldstraße 1 *1 C 

Feuerdornstraße 1 *3 C 

Fexfeld 1 *1 C 

Fichtestraße 1 *2 C 

Finkenstraße 1 *1 C 

Florastraße - ohne Zufahrtswege 1 *2 C 

Flurstraße 1 *1 C 

Fontanestraße 1 *2 C 

Forststraße von Lindenstraße bis Heidestraße 1 *2 C 

Friedensstraße 1 *3 C 

Friedhofstraße 1 *1 C 

Friedrich-Ebert-Straße  2 *1 A 

Friedrichstraße von Berliner Straße bis Schmalenhofer 
Straße 

2 *1 A 

Friedrichstraße von Grünstraße bis Langenberger 
Straße 

2 *1 B 

Friedrichstraße von Langenberger Straße bis Berliner 
Straße 

1 *1 B 

Friedrichstraße von Schloßstraße bis Thomasstraße 2 *1 B 

Friedrichstraße von Werdener Straße bis Schloßstraße 1 *1 B 

Froebelstraße 1 *3 C 

Frohnstraße 1 *1 B 

Gartenheimstraße - ohne Bereich von Haus Nr. 7a - 11 1 *1 C 

Gartenstraße 1 *2 C 

Geranienweg 1 *3 C 

Gerhart-Hauptmann-Straße 1 *3 C 

Gewerbestraße von Siebeneicker Straße bis Teimberg-
straße 

1 *2 C 

Gießereistraße 1 *2 C 

Ginsterweg 1 *3 C 

Goebenstraße 1 *1 C 

Goethestraße 1 *1 C 

Grünheide 1 *1 C 

Grünstraße 2 *1 A 

Günther-Weisenborn-Straße 1 *2 C 

Güterstraße von Küpperstraße bis Kreisverkehr 1 *1 A 

Güterstraße von Langenberger Straße bis Südstraße 1 *1 C 

Haberstraße 1 *1 C 

Halbe Höhe 1 *1 C 

Händelstraße 1 *3 C 

Hans-Böckler-Straße 1 *1 C 
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Hardenberger Straße 1 *1 C 

Harkortstraße 1 *2 C 

Hattinger Straße von Bonsfelder Straße bis Haus Nr. 26 2 *1 A 

Hauptstraße von Sambeck bis Haus Nr. 3 2 *1 B 

Hauptstraße von Plückersmühle bis Sambeck 1 *1 B 

Hebbelstraße mit Flurstück 2011 1 *2 C 

Heeger Straße 1 *1 A 

Hefeler Straße von Hohenzollernstraße bis Haus Nr. 90 1 *1 A 

Heidekamp 1 *3 C 

Heidestraße 1 *1 A 

Heiligenhauser Straße von Anfang bis Haus Nr. 130 1 *1 A 

Heimstättenweg 1 *3 C 

Hellerkamp 1 *1 C 

Hellerstraße - Haus Nr. 1 und 3 1 *1 C 

Herderstraße 1 *3 C 

Hermann-Stehr-Weg 1 *2 C 

Hertzstraße 1 *3 C 

Herzogstraße 1 *2 C 

Hildegardstraße 1 *3 C 

Hixholzer Weg 1 *3 C 

Hochstraße 1 *1 C 

Hofer Heide 1 *3 C 

Höferstraße 2 *1 A 

Hofstraße 1 *2 C 

Hohenbruchstraße von Am Rosenhügel bis Haus Nr. 65 1 *1 C 

Hohenzollernstraße von Kolpingstraße bis Höferstraße 1 *1 C 

Hohenzollernstraße von Höferstraße bis Bismarckstraße 2 *1 A 

Höhfeldstraße 1 *1 C 

Hohlstraße von Haus Nr. 14 bis Nr.98 1 *1 C 

Hölterhoffstraße 1 *3 C 

Höltersheide 1 *3 C 

Hölzerstraße 1 *1 C 

Honigloch von Bartelskamp bis Wendeplatz 1 *3 C 

Hopscheider Weg 1 *1 C 

Hospitalstraße 1 *2 C 

Hubertusstraße 1 *2 C 

Hufelandstraße 1 *3 C 

Hügelstraße von Elberfelder Straße bis einschl. Haus Nr. 
170 

1 *1 C 

Hülsenbusch 1 *3 C 

Hüserstraße von Bonsfelder Straße bis Klippe 1 *1 B 

Im Holz bis Wendeplatz ohne Stichweg 1 *2 C 

Im Knippert 1 *3 C 

Im Koven 1 *1 C 

Im Siepen 1 *2 C 

Im Sonnenschein von Zum Papenbruch bis Haus Nr. 8 1 *2 C 

Im Spring - ohne Stichstraße 1 *1 C 
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In den Bieerhöfen 1 *2 C 

In den Fliethen 1 *2 C 

Ina-Seidel-Weg 1 *2 C 

Industriestraße 1 *1 B 

Jacob-Lüneschloß-Straße 1 *2 C 

Jägerstraße 1 *2 C 

Jahnstraße 1 *1 B 

Jasminweg bis Wendeplatz 1 *3 C 

Johannastraße 1 *3 C 

Johann-Sebastian-Bach-Straße 1 *3 C 

Josefinenanger 1 *3 C 

Jupiterstraße 1 *2 C 

Kaiserstraße 1 *2 C 

Kamper Straße von Hauptstraße 16 bis Haus Nr. 18 
(Fußgängertunnel) 

2 *1 B 

Kamper Straße von Haus Nr. 18 bis Ende 1 *1 B 

Kantstraße 1 *2 C 

Kastanienallee zwischen Birkenstraße und Friedrich-
Ebert-Straße 

1 *2 C 

Kastanienallee zwischen Mettmanner Straße und Fried-
rich-Ebert-Straße 

1 *3 C 

Keplerstraße 1 *3 C 

Kirchplatz  
(einschließlich Zuwegung von der Tönisheider Straße) 1 *1 C 

Kirchstraße einschl. Stichstraße 1 *2 C 

Kirschenknapp 1 *1 C 

Kleffmannsweg 1 *1 C 

Kleiststraße 1 *2 C 

Klippe 1 *1 C 

Klosterstraße 1 *1 C 

Kocksbusch von Höltersheide bis Wendeplatz 1 *3 C 

Koelverstraße 1 *2 B 

Kollwitzstraße von Cranachstraße bis Kaiserstraße 1 *2 C 

Kolpingstraße 1 *1 B 

Königsberger Straße 1 *2 C 

Königstraße 1 *2 C 

Konrad-Adenauer-Straße von Elsbeeker Str. bis Haus 
Nr. 35 

1 *1 C 

Konrad-Zuse-Straße 1 *2 C 

Kopernikusstraße 1 *1 B 

Krahnheide 1 *2 C 

Krankenhausstraße von Vogteier Straße bis Kranken-
haus 

1 *1 B 

Krehwinkler Weg 1 *3 C 

Kreiersiepen von Kamper Straße bis Voßkuhlstraße 2 *1 C 

Kreiersiepen von Mühlenstraße bis Kamper Straße 1 *1 C 

Kriegerheim 1 *3 C 

Krumbeckstraße 1 *1 C 
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Kuhlendahler Straße von Anfang bis Haus Nr. 36 2 *1 A 

Kuhler Straße 1 *1 B 

Kühlersfeld 1 *2 C 

Kuhstraße von Hauptstraße bis Fexfeld 1 *1 C 

Küpperstraße 1 *2 C 

Kurze Straße von Koelver Straße bis Königstraße 1 *2 B 

Laakmannsbusch 1 *1 C 

Langenberger Straße von Anfang bis Borsigstraße ohne 
die Zufahrt zu den Häusern mit den Nr. 92-94   

2 *1 A 

Langenhorster Straße - ohne Verbindungsstraße zwi-
schen Goebenstraße und Langenhorster Straße (entlang 
der Häuser Nr. 18 - 28) 

1 *1 B 

Lerchenstraße 1 *1 C 

Lessingstraße 1 *2 C 

Lieversfeld 1 *3 C 

Lilienstraße 1 *2 C 

Lindenstraße 1 *2 C 

Lisztstraße 1 *3 C 

Lohbachstraße 2 *1 A 

Löher Straße 1 *1 C 

Lohmühler Berg 1 *1 C 

Looker Straße 1 *1 C 

Lortzingstraße 1 *3 C 

Losenburger Weg 1 *3 C 

Lukasstraße von Haus Nr. 4 bis Hölzer Straße 1 *2 C 

Marienburger Platz 1 *3 C 

Marsstraße 1 *2 C 

Marthastraße 1 *3 C 

Martin-Luther-Straße 1 *2 C 

Meisenstraße 1 *2 C 

Memeler Weg von Schopenhauerstraße bis Wendeplatz 1 *3 C 

Merkurstraße 1 *2 C 

Metallstraße 1 *1 A 

Mettmanner Straße von Friedrich-Ebert- Straße bis Ende 
Bebauung 

1 *1 B 

Mettmanner Straße zwischen Südstraße und Friedrich-
Ebert-Straße 

1 *3 C 

Milchstraße 1 *1 C 

Mittelstraße 1 *2 C 

Moltkeplatz 1 *2 C 

Moltkestraße  1 *2 C 

Mörikestraße 1 *2 C 

Mozartstraße 1 *3 C 

Narzissenweg 1 *2 C 

Nedderstraße von Friedrichstraße bis Offerstraße 2 *2 B 

Nedderstraße von Offerstraße bis Z O B 1 *2 C 
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Nedderstraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Dürer-
straße 

1 *2 B 

Nedderstraße von Dürerstraße bis Wendeplatz 1 *2 C 

Nelkenweg 1 *3 C 

Neptunstraße von Zur Sonnenblume bis Wendeplatz 1 *2 C 

Neustraße  1 *1 C 

Nevigeser Straße von Schmalenhofer Straße bis Kirch-
straße 

2 *1 A 

Noldestraße 1 *1 B 

Nordstraße 1 *2 C 

Oberer Eickeshagen 1 *2 C 

Oberste Homberg 1 *1 C 

Oberste Kamp 1 *3 C 

Offerstraße 2 *1 A 

Ohmstraße 1 *3 C 

Orionweg 1 *2 C 

Oststraße von Anfang bis Bahnhofstraße  
und von Grünstraße bis Langenberger Straße 1 *1 B 

Oststraße von Bahnhofstraße bis Grünstraße 2 *1 B 

Ostumer Weg 1 *3 C 

Panner Straße von Hauptstraße bis Straße des 17. Juni 1 *1 A 

Panner Straße von Straße des 17. Juni bis Donner-
straße 

1 *1 C 

Papenfeld 1 *2 C 

Paracelsusstraße 1 *1 B 

Parkstraße 1 *1 B 

Parkstraße Stichweg im Bereich von Haus Nr. 2 und 4 1 *3 C 

Paul-Keller-Straße 1 *2 C 

Paulstraße 1 *2 C 

Pestalozzistraße 1 *2 C 

Pfeilstraße 1 *3 C 

Planckstraße 1 *3 C 

Plutoweg von Zur Sonnenblume bis Wendeplatz 1 *2 C 

Posener Straße von Königsberger Straße bis Allenstei-
ner Weg 

1 *3 C 

Poststraße von Friedrichstraße bis Thomasstraße  
und von Friedrich-Ebert-Straße bis Ende 

1 *1 B 

Poststraße von Thomasstraße bis Friedrich-Ebert-
Straße 

2 *1 B 

Pütterfeld 1 *2 C 

Quellenweg 1 *2 C 

Regerstraße von Mozartstraße bis Am Nottekothen 1 *3 C 

Reiger Weg von Grundstück Seniorenheim bis Tönishei-
der Straße 

1 *1 C 

Reiger Weg von Nevigeser Straße bis Haus Nr. 38 1 *2 C 

Rheinlandstraße 2 *1 A 

Ricarda-Huch-Straße 1 *2 C 

Rilkeweg 1 *2 C 
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Ringstraße 1 *2 C 

Robert-Koch-Straße 1 *1 B 

Rolandsweg 1 *2 C 

Röntgenstraße von Von-Humboldt-Straße bis zur Ein-
mündung Einsteinstraße 

1 *1 C 

Röntgenstraße ab der  Einmündung Einsteinstraße bis in 
den Wendehammer 

1 *3 C 

Röttgenstraße 1 *2 C 

Roonstraße 1 *2 C 

Rosenkamp 1 *2 B 

Rosenweg 1 *3 C 

Rotdornstraße 1 *2 C 

Rudolfstraße von Hohenzollernstr.  bis Schlossstr.  1 *3 C 

Sambeck 1 *2 C 

Saturnstraße 1 *2 C 

Schaesbergstraße 1 *2 C 

Schieferbruch 1 *2 C 

Schillerstraße 1 *1 C 

Schloßstraße - ohne Stichstr. zwischen Haus Nr. 41 und 
45, ohne Stichstr. von Haus Nr. 63 bis 65 und ohne 
Stichtraße von Haus Nr. 65 bis 69 

2 *1 B 

Schloßstraße, Stichstr. zwischen Haus Nr. 41 und 45 1 *3 C 

Schloßstraße, Stichstr. von Haus Nr. 63 bis 65 1 *3 C 

Schloßstraße, Stichstr. von Haus Nr. 65 bis 69 1 *3 C 

Schmalenhofer Straße von Friedrichstraße bis Haus Nr. 
52 

1 *1 A 

Schnegelskothen von Uelenbeek bis Wendeplatz 1 *3 C 

Schopenhauerstraße von Königsberger Straße bis Haus 
Nr. 28/31 

1 *3 C 

Schubertstraße 1 *2 C 

Schulstraße 1 *1 C 

Schumannstraße 1 *3 C 

Schützenstraße 1 *1 C 

Schwalbenstraße bis Wendeplatz 1 *3 C 

Schwanenstraße von Kolpingstraße bis Sternbergstraße  
und von Schlossstrasse bis Goebenstraße 1 *1 B 

Schwanenstraße von Sternbergstraße bis Schloss-
strasse 

2 *1 B 

Siebeneicker Straße von Haus Nr. 1 bis Wilhelmstraße 1 *1 C 

Siebeneicker Straße von Wilhelmstraße bis Haus Nr. 
137 

2 *1 A 

Siemensstraße 1 *1 B 

Simon-Dach-Straße 1 *2 C 

Sontumer Straße - ohne Stichweg mit Haus Nr. 27 1 *1 C 

Sophienstraße - ohne Stichstraßen 1 *2 C 

Sperberstraße 1 *3 C 

Spielbergsweg 1 *1 C 

Stahlstraße 1 *1 B 
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Steeger Straße 1 *2 C 

Steinbrink 1 *1 C 

Steinstraße 1 *2 C 

Sternbergstraße 2 *1 A 

Stettiner Weg 1 *3 C 

Stormstraße 1 *2 C 

Südstraße 1 *1 C 

Talstraße 1 *2 B 

Tannenstraße 1 *1 C 

Taubenstraße 1 *3 C 

Teichstraße 1 *2 C 

Teimbergstraße 1 *2 C 

Theodor-Körner-Straße von Wimmersberger Straße bis 
Rilkeweg 

1 *1 C 

Thomasstraße 2 *1 A 

Titschenhofer Straße 1 *2 C 

Tönisheider Straße von Rommelssiepen bis Wilhelm-
straße 

1 *1 C 

Tönisheider Straße  
von Elberfelder Straße bis Löher Straße 

1 *1 C 

Tulpenweg 1 *3 C 

Uelenbeek 1 *2 C 

Uferstraße 1 *1 C 

Uhlandstraße 1 *2 C 

Ulmenweg 1 *3 C 

Unterer Eickeshagen - ohne Stichstraße zwischen Haus 
Nr. 29 und 41 

1 *2 C 

Unterste Dillenberg 1 *2 C 

Unterste Homberg 1 *1 C 

Unterste Kamp bis Wendeplatz 1 *2 C 

Uranusstraße von Neptunstraße bis Wendeplatz 1 *2 C 

Veilchenweg 1 *3 C 

Virchowstraße 1 *3 C 

Vogteier Straße von Voßkuhlstraße bis                                                     
Einmündung Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße 

1 *1 A 

vom-Bruck-Straße 1 *2 C 

von-Behring-Straße von Haus Nr. 2 bis Flurstücke 
1240/1518,  
von Haus Nr. 109 bis 114 sowie ab Flurstück 930 bis 
Haus Nr. 233  
einschl. Weg in westl. Richtung (Flurstück 898) 

1 *3 C 

von-Böttinger Straße von Friedrichstraße bis Friedrich-
Ebert-Straße 

1 *3 C 

von-Fraunhofer-Straße 1 *3 C 

von-Humboldt-Straße 2 *1 B 

von-Laue-Straße 1 *3 C 

von-Wendt-Straße 1 *2 C 

Voßkuhlstraße 1 *1 A 
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Voßnacker Straße bis Am Neuhauskothen 15 1 *1 B 

Wacholderbusch 1 *3 C 

Wagnerstraße 1 *3 C 

Waldweg 1 *1 C 

Wallstraße 1 *1 C 

Walzenstraße - ohne Stichstraße von Heeger Straße bis 
Walzenstraße Nr. 5 

1 *1 C 

Weberstraße 1 *1 C 

Weidenstraße ohne Verbindungsweg zur Friedrich-
Ebert-Straße 

1 *1 C 

Weierstall 1 *2 C 

Weißdornstraße 1 *2 C 

Werdener Straße von Friedrichstraße bis einschl. Haus 
Nr. 51 

1 *1 B 

Werner-Buschmann-Str. 1 *2 C 

Weststraße 1 *1 C 

Wewersbusch 1 *1 C 

Wichernstraße 1 *3 C 

Wielandstraße 1 *2 C 

Wiemerstraße 1 *2 C 

Wiemhof  1 *1 C 

Wiesenweg von Elberfelder Straße bis Panoramabad 1 *1 C 

Wiesenweg von Panoramabad bis Im Holz 1 *2 C 

Wildenhang 1 *2 C 

Wildenstein 1 *2 C 

Wilhelmshöher Straße – Stichstraße bis Haus Nr. 36 1 *1 C 

Wilhelmshöher Straße von Heeger Straße bis Haus Nr. 
40 

1 *1 C 

Wilhelmstraße von Haus Nr. 74 bis Ende 1 *1 A 

Wilhelmstraße von Lohbachstraße bis Haus Nr. 73 2 *1 A 

Wilhelm-Teleu-Weg v. Looker Str. bis Anf. Haus Nr.6 1 *2 C 

Wimmersberger Straße von Wülfrather Straße bis Kant-
straße 

1 *1 C 

Winkelstraße - ohne die privaten Stichstraßen zu den 
Häusern 6-20, 22-36, 38-52, 54-68, 29-43, 45-53 

1 *3 C 

Wordenbecker Weg vom Ev. Kindergarten bis Jahn-
straße 

1 *1 C 

Wordenbecker Weg  
von Heiligenhauser Straße bis Ernst-Moritz-Arndt-Straße 1 *1 C 

Wülfrather Straße  
von Nevigeser Straße bis 20 m südlich der Wimmersber-
ger Straße 

2 *1 A 

Zeiss-Straße 1 *1 C 

Zentraler Omnibus Bahnhof  (Z O B) 6 *1 A 

Ziegelstraße 1 *2 C 

Zum alten Schießstand - ohne Stichstraße 1 *2 C 

Zum Grünendal von Uhlandstraße bis Eisenbahn 1 *2 C 

Zum Hasenkampsplatz 1 *1 C 
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Zum Heinenberg 1 *2 C 

Zum Hombach 1 *1 C 

Zum Jahnsportplatz-  ohne die Zufahrt zu den Häusern 
mit den Nr. 17 bis 57 und 30 bis 44 

1 *2 C 

Zum Papenbruch - ohne Stichstraße 1 *1 C 

Zum Teller Hof 1 *2 C 

Zur Abtsküche 1 *3 C 

Zur Dalbeck von Hardenberger Straße bis Merkurstraße 1 *2 C 

Zur Grafenburg 1 *3 C 

Zur Röbbeck - von Haberstraße bis Haus Nr. 62 (Post) 1 *1 B 

Zur Sonnenblume 1 *2 C 

Zur Steinbeck 1 *3 C 

 

Verzeichnis I 

b) Fußgängergeschäftsstraßen, die mit ihrer gesamten Fläche von den Technischen Be-
trieben Velbert AöR gereinigt werden und deren Winterwartung auf der gesamten Fläche 
mit Ausnahme der in §1 (1) genannten Bereiche erfolgt  

    
Straße Zahl der 

wöchent- 
lichen 

Reinigung 

Winter-
dienst-
priorität 

Straßen- 
kategorie 
Sommer-
reinigung 

Blumenstraße von Friedrichstraße bis Haus Nr. 1  7 *1 D 

Chatelleraultweg  7 *1 D 

Corbygasse  7 *1 D 

Elberfelder Straße von Löher Straße bis Hasenkampsplatz  3 *1 D 

Friedrichstraße von Thomasstraße bis Grünstraße  7 *1 D 

Heinz-Schemken-Platz 3 *1 D 

Hellerstraße außer Haus Nr. 1 und 3  2 *1 D 

Im Orth  3 *1 D 

Kreiersiepen von Hellerstraße bis Mühlenstraße  1 *1 D 

Kurze Straße von Friedrichstraße bis Koelverstraße  7 *1 D 

Am Offers - Platz 3 *1 D 

Platz an der Sternbergstraße (Ecke Friedrichstraße) 3 *1 D 

Rommelssiepen  
von Elberfelder Straße bis einschließlich Aufgang Kirchplatz  3 *1 D 

 
 

Verzeichnis II 

Öffentliche Straßen (Fahrbahnen und Gehwege gemäß § 2, Abs.1), deren Sommer- und Win-
terreinigung den Eigentümern der an die Straße angrenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundstücke auferlegt wird 

Straße 

Agnes-Miegel-Weg von Paul-Keller-Straße bis Ende 

Allensteiner Weg 

Alte Bahn - von Haus Nr. 4 bis Deller Str. 

Alte Vogteier Straße 
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Alte Ziegelei 

Am Anger 

Am Bertram 

Am Birkenfeld von Neustraße bis Haus Nr. 26 

Am Brangenberg von Haus Nr. 62 bis Ende 

Am Brassenhaus 

Am Brill 

Am Brinkmannsbusch 

Am Busch 

Am Buschberg - Stichstraße zu den Häusern Nr. 40 bis 48 

Am Buschberg von Haus Nr. 45 bis 55 

Am Buschkamp 

Am drügen Pött 

Am Eickheister 

Am Frohnberg 

Am Gehöft 

Am Grabenberg 

Am Hackland einschl. Stichstraße von Haus Nr. 29 bis Haus Nr. 43 

Am Hahn 

Am Höfgen 

Am Hugenbusch 

Am Karrenberg - Stichstraße von Haus Nr. 17 a bis Haus Nr. 21 

Am Karrenberg - Stichstraße zu den Häusern 1 bis 1g 

Am Kattensiepen von Talstraße bis Am Steinmetz 

Am Kröklenberg 

Am Neuhauskothen von Haus Nr. 1 bis 11 

Am Oveskamp 

Am Putschenholz 

Am Rosental 

Am Sonnenhang (Stichweg) 

Am Thekbusch - Stichstraße zwischen den Häusern Nr. 66 und 82 

Am Wasserfall - Stichstraße zu den Häusern Nr. 1 bis 43 

Am Winternocken 

An der Laffert 

An der Tenne 

An der Wildenburg von Wendeplatz bis Ende 

Astrid-Lindgren-Weg 

Barbarastraße 

Bertha-von Suttner-Straße 

Bleeker Weg 

Bleiberg von Flurstücken 783/199 und 784/199 bis Wendeplatz 

Borkhorster Weg 

Bovenstraße 

Brandenbusch 

Breitstraße 

Brinker Weg - Stichweg bis Haus Nr. 3a 

Carl-Orff-Straße 
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Carl-von-Ossietzky-Straße 

Cranachstraße - von Friedrichstraße bis Friedrich-Ebert-Straße 

Dachsweg 

Dietrich-Bonhoeffer-Weg 

Domagkweg 

Donnenberger Straße - nur Stichstraße bis Haus Nr. 23 

Dornenbusch 

Dörperfeld 

Eckstraße 

Eichendorffstraße von Haus Nr. 10 bis 20 

Eichendorffstraße von Haus Nr. 42 bis 52 

Eickeshagen 

Elberfelder Straße - Stichweg zwischen den Häusern Nr. 137/139 und 149 

Elberscheidter Feld 

Fliederbusch 

Forststraße von Kastanienalle bis Lindenstraße 

Friedensplatz 

Fuchsweg 

Gartenheimstr. von Haus Nr. 7a bis 11 

Genossenschaftsstraße 

Gewerbestraße - nur Stichstraße bis Eisenbahn 

Gröndelle 

Günter-Kratz-Weg 

Gustavstraße 

Hahnemannstraße 

Hannah-Arendt-Straße 

Haselbusch 

Hasenpfad 

Hedwigstraße 

Helene-Stöcker-Straße 

Hinterm Berg 

Höhenweg 

Hohlstraße von Hauptstraße bis Haus Nr.14 

Holunderbusch 

Homberger Weg bis Stichweg zum Schwimmbad 

Honigloch von Wendeplatz bis Am Kostenberg 

Hordtstraße 

Hülsbecker Weg 

Ilexweg 

Im Clemens 

Im Stock 

Im Wiesengrund 

In der Kuhle 

Kalkofen 

Kleestraße 

Kollwitzstraße von Kaiserstraße bis Wendeplatz 
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Konrad-Adenauer-Straße - Verbindungsstraße zwischen Schanzenweg und Konrad-Adenauer-
Straße 

Kuhstraße von Fexfeld bis Ende 

Kurt-Schumacher-Straße 

Langenberger Straße - Zufahrt zu den Häusern mit der Nr. 92 und 94 

Landsteinerweg 

Langenhorster Straße - Verbindungsstraße zwischen Goebenstraße und Langenhorster Straße (ent-
lang der Häuser Nr. 18 bis 28) 

Levy-Windmüller-Weg 

Lohsiepen 

Lüpkesberger Weg 

Märkische Straße 

Meiberger Weg bis zum Ende des Grundstücks Nr. 17 a 

Meyerhofweg 

Mühlenstraße 

Neptunstraße von Wendeplatz bis Marsstraße 

Nevigeser Straße - Stichstraße zwischen den Häusern Nr. 149 und 161 

Nikolaus-Ehlen-Straße 

Nordenscheid von Heiligenhauser Straße bis Hebbelstraße 

Oberlangenhorst 

Öhlersberg 

Paul-Ehrlich-Straße 

Paul-Polzenberg-Weg 

Pettenkoferweg 

Plutoweg von Wendeplatz bis Zur Dalbeck 

Posener Straße von Allensteiner Weg bis Heiligenhauser Straße 

Poststraße Stichstraße zum Hause Nr. 62 a 

Quellberg 

Regerstraße von Am Nottekothen bis Parkstraße 

Rehmannsweg 

Richard-Tormin-Straße 

Rosentaler Weg 

Rudolfstraße von Hohenzollernstr. bis Haus Nr. 21 

Rützkauser Straße bis Haus Nr. 27 

Sauerbruchstraße 

Schlehenbusch 

Schleppweg 

Schopenhauerstraße von Haus Nr. 28/31 ausschl. bis Ende 

Sieperstraße 

Sonneneck 

Sontumer Straße - Stichweg mit Haus Nr. 27 

Sophienstraße - nur Stichstraßen 

Tegelfeld 

Tenner Berg 

Theodor-Heuss-Straße 

Theodor-Körner-Straße von Haus Nr. 29 bis Ende 

Tönisheider Straße von Löher Straße bis Rommelssiepen 
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Unterdörnerfeld 

Unterer Eickeshagen - Stichstraße zwischen Haus Nr. 29 und 41 

Uranusstraße von Wendeplatz bis Heiligenhauser Straße 

von-Böttinger-Straße von Friedrich-Ebert-Straße bis Bergische Straße 

Wallmichrather Straße von Hauptstraße bis Haus Nr. 11 

Walzenstraße von Heeger Straße bis Walzenstraße 5 

Weinbergstraße 

Werdener Straße - Teilstück vor den Häusern 49/51 

Wiesenweg - nur Stichweg 

Wilhelm-Teleu-Weg v. Haus Nr. 6 bis Nr. 78 und bis 32/36 

Willy-Anker-Weg 

Wordenbecker Weg von Ernst-Moritz-Arndt-Straße bis Wendeplatz 

Ziegeleiweg 

Zum Irrtum 

Zum Jahnsportplatz - Zufahrt zu den Häusern mit den Nr. 17 bis 57 und 30 bis 44 

Zum Jungfernholz 

Zum Kannebach 

Zum Papenbruch (Stichstraße) 

Zum Waschenberg  

Zur Dalbeck von Merkurstraße bis Ende 

Zur Engelsbeeke 

Zur Schmiede 

Zur Spieleick 

Zur Watelen 

 
 

Verzeichnis III 
 

Öffentliche Straßen (Fahrbahnen und Gehwege), deren Sommerreinigung den Eigentü-
mern der an die Straße angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke aufer-
legt wird 
 

Straße Zahl der 
wöchent- 

lichen  
Reinigung 

Winter-
dienst-
priorität 

Alte Gasse   *1 

Im grünen Winkel   *2 

Rommelssiepen von Tönisheiderstraße bis Aufgang Kirchplatz   *1 

Zur Röbbeck - von Haus Nr. 62 (Post) bis Eintrachtstraße   *1 
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Öffentliche Zustellungen 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Velbert 

gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes  
für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 
in der zurzeit gültigen Fassung i. V. m. § 23 der Hauptsatzung der Stadt Velbert 

 
Die Inverzugsetzung der Stadt Velbert, 4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse, vom 24.10.2023,  
Aktenzeichen 4.3.6/Wouters, Lucia Sophie, 
 

an Herrn Tobias de Sütter, geboren am 13.12.1995 in Köln, 
 

zurzeit unbekannten Aufenthaltes, 
 

letzte bekannte Anschrift: Frohnhofstraße 215, 50765 Köln 
 

liegt zur Abholung durch den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten bereit.  
Das Schriftstück kann während der Öffnungszeiten im Raum 087 im Rathaus, Thomasstraße 1, 
42551 Velbert, entgegengenommen werden.  
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt.  
 
Es gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
 
Velbert, 11.12.2023 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse 
Im Auftrag 
gez. Goldau 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Velbert 

gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 
in der zurzeit gültigen Fassung i. V. m. § 23 der Hauptsatzung der Stadt Velbert 

 
Die Inverzugsetzung der Stadt Velbert, 4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse, vom 13.11.2023,  
Aktenzeichen 4.3.6/Shaban, M.  
 

an Herrn Aslan Ali Shaban, geboren am 21.07.1981, in Plovdiv/Bulgarien, 
 

zurzeit unbekannten Aufenthaltes, 
 

letzte bekannte Anschrift: Kamen 5, 4006 Stolipinovo, Plovdiv, Bulgarien  
 

liegt zur Abholung durch den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten bereit.  
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Das Schriftstück kann während der Öffnungszeiten im Raum 087 im Rathaus, Thomasstraße 1, 
42551 Velbert, entgegengenommen werden.  
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt.  
Es gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
 
Velbert, 14.12.2023 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse 
Im Auftrag 
gez. Goldau 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Velbert 

gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 
in der zurzeit gültigen Fassung i. V. m. § 23 der Hauptsatzung der Stadt Velbert 

 
Die Inverzugsetzung der Stadt Velbert, 4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse, vom 07.10.2022 sowie 
vom 26.09.2023, Aktenzeichen 4.3.6/Schenk, Bastian  
 

an Frau Maren Schenk, geboren am 03.08.1985 in Duisburg, 
 

zurzeit unbekannten Aufenthaltes, 
 

letzte bekannte Anschrift: Bahnhofstraße 36, 29221 Celle,  
 

liegt zur Abholung durch den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten bereit.  
Das Schriftstück kann während der Öffnungszeiten im Raum 087 im Rathaus, Thomasstraße 1, 
42551 Velbert, entgegengenommen werden.  
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt.  
 
Es gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
 
Velbert, 15.12.2023 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse 
Im Auftrag 
gez. Goldau 
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Velbert 

gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 
in der zurzeit gültigen Fassung i. V. m. § 23 der Hauptsatzung der Stadt Velbert 

 
Die Inverzugsetzung der Stadt Velbert, 4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse, vom 19.12.2023,  
Aktenzeichen 4.3.6/Abdullahi Ahmed 
 

an Herrn Abdullahi Ahmed, Ibrahim, geboren am 21.05.1969 in Somali Baardheere, 
 

zurzeit unbekannten Aufenthaltes 
 

letzte bekannte Anschrift: unbekannt / Ort: Baardheere 
 

liegt zur Abholung durch den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten bereit.  
Das Schriftstück kann während der Öffnungszeiten im Raum 086 im Rathaus, Thomasstraße 1, 
42551 Velbert, entgegengenommen werden.  
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt.  
 
Es gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
 
Velbert, 21.11.2023 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse 
Im Auftrag 
gez. Ahmeti 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

Öffentliche Ausschreibung 
 

Die Stadt Velbert schreibt folgende Arbeit beziehungsweise Dienstleistung aus: 
 

 Trägerschaft der OGS für die GS Grünstraße in Velbert für das Schuljahr 2024/2025 
 
Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden. 
 


